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I. Einführung

Der Dritte Sektor zwischen Staat und Wirtschaft ist durch 

seine Gemeinwohlorientierung und in organisatorischer 

Hinsicht durch die Rechtsformen Verein1 und Stiftung2 

geprägt. Mit der Ausweitung des Marktgedankens, einer 

zunehmenden Leistungs- und Wettbewerbsorientierung 

und damit der Ökonomisierung des Sozialen3 nimmt die 

Adaption von Strukturen, Prozessen und Organisations-

formen aus der Wirtschaft aber immer weiter zu.

Die auf gewerbliche Tätigkeiten gerichtete Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung, kurz GmbH, ist die Körper-

schaftsform, die am häufigsten zur Führung von Unter-

nehmen verwendet wird.4 Sie hat aber auch im Dritten 

Sektor seit etwa Mitte der 80er-Jahre eine bemerkens-

werte Verbreitung erlebt, gilt sie doch als besonders f lexi-

bel und unternehmenstauglich. Zudem bietet sie die Mög-

lichkeit einer persönlichen Haftungsbeschränkung der Ge-

sellschafter auf das Gesellschaftsvermögen. So stellt sie 

eine interessante Gestaltungsalternative für „haftungsin-

tensive“ steuerbegünstigte Betätigungen und die Umset-

zung gemeinwohlorientierter Ziele dar, zunehmend auch 

in den Bereichen von Venture Philanthropy, Social Entre-

preneurship und Social Business.5 

Nicht selten wurde die Rechtsform zur Ausgliederung 

von wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben genutzt (hierzu 

weiterführend unter Punkt III.1.). Auf diese Weise sollte 

die Steuerung wirtschaftlicher Aktivitäten verbessert, insb. 

auch einer besonderen Gefahrensituation begegnet werden, 

die mit dem Selbstlosigkeitsgebot des § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO 

verbunden war. Nach Auffassung der Finanzverwaltung 

galt nämlich eine Körperschaft als „nicht steuerbegüns-

tigt, wenn ihr die wirtschaftliche Tätigkeit bei einer Ge-

1 In 2016 wurden mehr als 600.000 eingetragene Vereine gezählt; vgl. 
Priemer u. a., in: Krimmer 2019, S .10, Tab. 3.1.

2 Aktuell hat der Bundesverband Deutscher Stiftungen 22.743 rechts-
fähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts in Deutschland erfasst  
(www.stiftungen.org/stiftungen/zahlen-und-daten/statistiken.html; 
abgerufen am 27.03.2020); vgl. dazu auch Mecking, in: Werner/Saenger/
Fischer 2019, S. 130 ff.

3 Vgl. zur Ökonomisierung des Dritten Sektors ausführlich v. Holt/
Koch 2015, Rn. 1 ff.; dies., in: DStR 2009, S. 2492 ff.; Droß/Priller, in: 
S&S 3/2012, S. 28 f.

4 Die Angaben zur Anzahl der Rechtsform GmbH in Deutschland schwan-
ken stark: Die Statistikdatenbank Statista (de.statista.com/statistik/
daten/studie/237346/umfrage/unternehmen-in-deutschland-nach- 
rechtsform-und-anzahl-der-beschaeftigten/, abgerufen am 27.3.2020), 
geht von insgesamt 736.279 Kapitalgesell schaften (GmbH und AG) 
in 2018 aus. Kornblum, in: GmbhR 2016, S. 691 ff., spricht von 1,15 
Mio. GmbHs und 15.500 AGs.

5 Vgl. Hackenberg/Empter 2011; Ritter, in: S&S RS 2/2012.

samtbetrachtung das Gepräge gibt“. Mit dem „Abschied 

von der Geprägetheorie“6 kommt es in Einzelfällen auch 

aus finanziellen Gründen wieder zur Rückführung der 

zuvor ausgegliederten wirtschaftlichen Aktivitäten in die 

steuerbegünstigte Körperschaft, wo sie einer partiellen 

Besteuerung unterworfen werden. 

Dennoch bleibt der Einsatz dieses verlässlichen Inst-

ruments in vielen Fällen das, an den Schnittstellen indes 

nicht immer einfach zu gestaltende,7 Mittel der Wahl für 

eine gute Governance-Struktur von wirtschaftlich akti-

ven Nonprofits. Als gemeinnützige GmbH, kurz gGmbH, 

kombiniert es die Vorteile der Rechtsform mit Steuerpri-

vilegien. Die Zahl der gemeinnützigen GmbHs in Deutsch-

land dürfte bei ca. 25.300 liegen.8 Sie gewinnen ihre be-

sondere Bedeutung an dem spannungsreichen Schnitt-

punkt zwischen gemeinnütziger Tätigkeit und betrieb-

licher Orientierung. Gemeinnützige GmbHs sind i. d. R. 

durch Ausgründungen bestehender Träger (hierzu wei-

terführend unter Punkt III.2.), daneben durch Neugrün-

dungen (hierzu weiterführend unter Punkt II.) entstan-

den, gelegentlich als sog. Stiftungs-GmbH (hierzu weiter-

führend unter Punkt II.2.)9.

Beispiele bekannter gemeinnütziger GmbHs finden sich 

besonders häufig im Gesundheitsbereich, bei Anbietern 

sozialer Dienstleistungen der Wohlfahrtspflege (Diako-

nie, Caritas u. a.) bzw. sonst in der Alten-, Jugend- und 

Behindertenhilfe. Auch im Bereich der Aus- und Weiter-

bildung, Qualifizierung und Beschäftigung ist die Rechts-

form häufig vertreten.10

II. Die gemeinnützige GmbH

Die gGmbH ist keine gesellschaftsrechtliche Sonderform; 

von gewerblich tätigen Unternehmen unterscheidet sie 

allein ihre gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Ziel-

setzung i. S. d. §§ 52–54 AO. 

6 BMF v. 17.1.2012, in: BStBl. I 2012, S. 83; Hüttemann, in: S&S RS 1/2012, 
S. 4; vgl. dazu schon Mecking, in: S&S 6/2011, S. 34.

7 Ausführlich unten Punkt III.
8 Vgl. Priemer u. a., in: Krimmer 2019, S.10, Tab. 3.1. Winheller/Fein, in: 

S&S 1/2015, S. 38 f., zählten 11.000 gGmbHs. Das Maecenata Institut 
2013, S. 25, ging zuvor von 9.000 aus. v. Holt/Koch, in: DStR 2009, 
S. 2493, sprachen 2009 wiederum bereits von 20.000 gGmbHs. v. Holt/
Koch 2015, Rn. 3, führen außerdem an, dass gemeinnützige GmbHs die 
Organisationen des Dritten Sektors mit den meisten Beschäftigten sind.

9 203 Stiftungs-GmbHs führt der Bundesverband Deutscher Stiftungen 
lediglich in seiner statistischen Auswertung im Rahmen der Erstellung 
des Verzeichnisses Deutscher Stiftungen für 2014 auf; vgl. Bundesver-
band Deutscher Stiftungen 2014, S. 78 f.

10 Beispiele bei Mecking, in: Küstermann u. a. 2015, 5/8.1, S. 3 f.
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Das wesentliche zivilrechtliche Regelwerk für die ge-

meinnützige GmbH ist das GmbH-Gesetz (GmbHG). § 1 

GmbHG sieht vor, dass die Gründung einer GmbH „zu 

jedem gesetzlich zulässigen Zweck“ möglich ist. Grund-

sätzlich sind alle Zwecksetzungen erlaubt, wenn sie nicht 

gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) oder die guten Sit-

ten (§ 138 BGB) verstoßen und nicht auf ein Ziel gerichtet 

sind, das unmöglich zu erreichen ist. Da die GmbH daher 

auch für nichtwirtschaftliche Zwecke gegründet werden 

kann, gilt sie als „Allzweckinstrument“.11 Bei der GmbH 

besteht keine formelle Satzungsstrenge; es gilt vielmehr 

der Grundsatz der Satzungsautonomie nach § 45 GmbHG. 

Nur wenige Gesetzesbestimmungen sind obligatorisch, § 3 

Abs. 1 Nr. 1–4 GmbHG. In den §§ 46–51 GmbHG ist ein 

Normalstatut mit dispositiven Verwaltungsrechten und 

Organkompetenzen lediglich schemenhaft vorgegeben, 

das nur gilt, wenn die Gesellschafter es nicht anderwei-

tig ausgestalten.12 Die GmbH kann also in funktionaler 

Hinsicht auf spezielle Bedürfnisse und Situationen aus-

gerichtet werden. 

Die GmbH entsteht auf der Grundlage eines notariell 

beurkundeten Gesellschaftsvertrages13 (§§ 2, 3 GmbHG) 

und gewinnt ihren Status als juristische Person durch 

Eintragung in das Handelsregister (§ 11 Abs. 1 GmbHG). 

Ein wesentliches Merkmal der gemeinnützigen GmbH 

als Kapitalgesellschaft ist ihr Stammkapital in. H. v. mind. 

25.000 €, das aus Geld- und Sacheinlagen bestehen kann 

(§ 5 GmbHG).14 An den Kapitalanteilen orientiert sich auch 

die dem Mehrheitsprinzip unterliegende Willensbildung 

der GmbH: Die Gesellschafter sind mit ihren Einlagen an 

dem in Anteile zerlegten Stammkapital beteiligt; der Anteil 

bestimmt das Stimmrecht. Den Gläubigern der Gesellschaft 

haftet allein das GmbH-Vermögen (§ 13 Abs. 2 GmbHG). 

Soweit die Gesellschafter keinen besonderen Haftungstat-

bestand geschaffen haben und die Einlagen vollständig 

geleistet sind, beschränkt sich ihr Risiko damit auf den 

Verlust der Einlage. Soweit sie der Gesellschaft Darlehen 

oder vergleichbare wirtschaftliche Leistungen zur Verfü-

gung gestellt haben, rangieren diese im Insolvenzfall an 

letzter Stelle (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO).

Das Gemeinnützigkeitsrecht ist nicht an bestimmte 

Rechtsformen gebunden; jede Körperschaft i. S. v. § 1 des 

Körperschaftsteuergesetzes (KStG) kann einen steuerbe-

günstigten Status erlangen, wenn die satzungsmäßigen 

Voraussetzungen gegeben sind (§ 60 AO) und eine bestim-

11 Vgl. Riemenschneider/Freitag, in: Priester/Mayer 2009, S. 40 f. m. w. N.
12 Vgl. Schwaiger, in: Prinz/Winkeljohann 2014, § 2 Rn. 65.
13 Vgl. Punkt II.3.
14 Durch die Einführung der sog. haftungsbeschränkten Unternehmerge-

sellschaft (UG) – § 5a GmbHG – wird die Gründungsschwelle erheblich 
gesenkt, da nur noch ein Mindestkapital von einem Euro zur Gründung 
erforderlich ist. Zum Schutz der Gläubiger wurden dazu einige Vor-
schriften des GmbHG verschärft; die Haftungsbeschränkung gilt aller-
dings auch hier. Ein Viertel des jeweiligen Jahresüberschusses ist indes 
bei der (gemeinnützigen) UG (haftungsbeschränkt) gem. § 5a Abs. 3 
GmbHG als gesetzliche Rücklage zu erfassen, bis das für eine GmbH 
erforderliche Stammkapital erreicht ist. Die Verpflichtung zur zeitnahen 
Mittelverwendung ist in dieser Höhe ausgesetzt. Zu den Problemen 
und Chancen der gUG vgl. Oberbeck/Winheller, in: DStR 2009, S. 516 ff.; 
Klüger 2015; Winheller/Fein, in: S&S 1/2015, S. 38 f. Derzeit gibt es etwa 
750 gUGs; ebd. S. 38.

mungsgemäße tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) er-

folgt. Wie etwa Stiftungen und Vereine kann also auch die 

GmbH als steuerbegünstigte Körperschaft agieren. Eine für 

die GmbH an sich übliche Gewinnerzielungsabsicht kann 

dabei – wie bei Vereinen und Stiftungen letztlich auch – 

außerhalb des ideellen Bereichs bestehen, muss aber der 

steuerbegünstigten Zweckverwirklichung untergeordnet 

sein, um nicht gegen das Selbstlosigkeits- (§ 55 AO) oder 

Ausschließlichkeitsgebot (§ 56 AO) zu verstoßen.15

1. Abgrenzung zu Stiftung und Verein

Die GmbH ist gegenüber den klassischen Nonprofit-Or-

ganisationen durch verschiedene Vor- und Nachteile ge-

kennzeichnet. Bei der Rechtsformwahl16 werden in der 

Praxis insb. die Unterschiede zum eingetragenen Verein 

(e. V.) und zur rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen 

Rechts relevant.

Die Stiftung hat in der deutschen Philanthropie eine 

jahrhundertealte Tradition. In den §§ 80–88 BGB sowie 

den Landesstiftungsgesetzen geregelt, stellt der Prototyp 

der rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts eine 

organisatorisch verselbstständigte Vermögensmasse dar, 

die den in der Satzung verselbständigten Stifterwillen dau-

ernd und nachhaltig erfüllt. Sie gehört – anders als die 

GmbH, die den Interessen der Gesellschafter zu dienen 

hat – sich selbst. Als einziges Organ ist der Vorstand ge-

setzlich vorgeschrieben. Die Stiftung erlangt im Unter-

schied zur GmbH Rechtsfähigkeit durch staatliche An-

erkennung; die Eintragung in das bei den Landesbehörden 

geführte Stiftungsregister wirkt dagegen nicht konstitutiv. 

Die Stiftung unterliegt zudem der laufenden staatlichen 

Rechtsaufsicht durch die zuständigen Landesbehörden; 

zwingende Berichts- und Publizitätsvorgaben sind gering.17 

Die GmbH dagegen ist Formkaufmann nach § 6 HGB und 

unterliegt den für Kapitalgesellschaften geltenden Anfor-

derungen an Abschluss, Prüfung und Publizität; sie muss 

verschiedene Daten im Unternehmensregister der Öffent-

lichkeit zur Verfügung stellen. Bei ihr gelten zudem Bi-

lanzierungsregeln, die einen nach allgemein anerkann-

ten kaufmännischen Grundsätzen zu erstellenden Jahres-

abschluss und damit eine aufwändigere Buchhaltung ver-

langen, als sie die Stiftung üblicherweise erledigen muss. 

Eine gesetzlich geregelte Mindestkapitalausstattung wie 

bei der GmbH besteht für die Stiftung nicht, jedoch prüft 

die zuständige Stiftungsbehörde, ob das vorgesehene Do-

tationsvermögen ausreicht, um den beabsichtigten Zweck 

dauerhaft und nachhaltig zu verfolgen. Für die zeitlich 

unbegrenzte Verwirklichung eines unveränderlich vor-

gegebenen Zwecks ist die Stiftung mangels personellem 

Substrat und körperschaftlicher Struktur das ideale Ins-

trument. Die GmbH dagegen weist ein höheres Maß an 

Flexibilität auf, Satzungsänderungen und Auflösungsbe-

15 Vgl. Jost 2000, S. 180 f.
16 Ausführlich Mecking, in: Fundraising Akademie 2015; Wochner, in: 

S&S RS 2/1999; Stock, in: NZG 2001, S. 444 ff.
17 Stiftungen müssen allerdings seit Oktober 2017 ihre „wirtschaftlich Be-

rechtigten“ im Transparenzregister eintragen; vgl. Mecking, S&S 2/2019, 
S. 40 f.
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schlüsse sind einfacher umzusetzen. Sie kann im Gegen-

satz zur Stiftung bei Umwandlungen auch aufnehmen-

der Rechtsträger sein. Und sie kann durch – satzungsmä-

ßig abgesicherte – Übertragung der Gesellschaftsanteile 

in eine bereits bestehende oder neu zu gründende steuer-

begünstigte Stiftung überführt werden.18

Geregelt in den §§ 21–79 BGB bezeichnet der (einge-

tragene) Verein. (e. V.) den freiwilligen, auf eine gewisse 

Dauer angelegten, körperschaftlich organisierten und 

vom Wechsel seiner Mitglieder unabhängigen Zusammen-

schluss mehrerer Personen, die ein gemeinsames Ziel ver-

folgen. Es handelt sich dabei um den traditionsreichen 

Grundtypus bürgerschaftlichen gemeinnützigen Engage-

ments, bei dem Aktivitäten und Finanzierung durch die 

Mitglieder getragen werden. Im Unterschied zur GmbH 

ist zur Gründung eines Vereins eine Mindestkapitalaus-

stattung nicht nötig. Es bedarf auch keiner notariellen 

Beurkundung des Gründungsvertrages, sondern lediglich 

der öffentlichen Beglaubigung der Anmeldung zum Ver-

einsregister. Erforderlich ist allerdings eine Mindestmit-

gliederzahl von sieben, während die GmbH auch durch 

einen Gesellschafter gegründet werden kann (sog. Einper-

sonen-GmbH). Während beim Verein die Mitgliedschaft die 

subjektive Rechtsstellung einer Person infolge ihrer Zu-

gehörigkeit zum Verein bezeichnet, sind die Rechte und 

Pflichten eines Gesellschafters in einem Geschäftsanteil 

in objektivierter Form vereinigt; er ist daher übertragbar 

und belastbar. Entsprechend wirken Mitgliederbindung 

und -bestand beim Verein eher lose und f lexibel, während 

etwa die Abtretung eines Geschäftsanteils bei der GmbH 

der notariellen Beurkundung bedarf. Die Entscheidungs-

prozesse in der Mitgliederversammlung des Vereins, de-

ren Willensbildung unabhängig von den durch das jewei-

lige Mitglied eingebrachten Mitgliedsbeiträgen i. d. R. dem 

Prinzip „one man, one vote“ folgt, erreichen in der Praxis 

vor allem bei mitgliederstarken Vereinen häufig eine be-

sondere Komplexität. Demgegenüber lässt sich die GmbH 

mit einem regelmäßig zahlenmäßig kleinen und geschlos-

senen Gesellschafterkreis, der Bindung der Gesellschaf-

terrechte an das in der Satzung genannte Stammkapital 

(§§ 47 Abs. 2, 3 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG) und der rechtlichen 

Möglichkeit der Gesellschafter, direkten Einfluss auf die 

Geschäftspolitik zu nehmen und den Geschäftsführern 

konkrete Vorgaben zu machen (§ 37 Abs. 1 GmbHG), straf-

fer führen und eignet sich daher eher für operative, wirt-

schaftsnahe Tätigkeiten und den Betrieb von Einrichtun-

gen. In der praktischen Konsequenz findet sich das für 

Vereine und Stiftungen noch kennzeichnende Ehrenamt19 

bei der operativ tätigen gGmbH meist durch hauptamtlich 

tätige Geschäftsführer ersetzt, die das Unternehmen pro-

fessionell leiten sollen. Statt durch Spenden und Erträge 

aus der Vermögensverwaltung erfolgt die Finanzierung 

18 Dazu auch Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 98. Eine Umwandlung der 
GmbH in eine rechtsfähige Stiftung kommt indes nicht in Betracht, 
sondern lediglich eine Übertragung aller einzelnen Rechtspositionen 
im Wege der Einzelrechtsnachfolge; vgl. ebd. S. 106 f.

19 Empirische Ausführungen zur Bedeutung des Ehrenamtes bei Stiftun-
gen in Sandberg/Mecking 2008, S. 38 ff.

der gGmbH i. d. R. über Leistungsentgelte.20 Schließlich 

ist die Rechtsform der GmbH dann vorzugswürdig, wenn 

Gesellschafter Einlagen in erheblicher Höhe leisten und 

im Falle des Ausscheidens einen entsprechenden Abfin-

dungsanspruch behalten wollen, der beim Verein regel-

mäßig nicht besteht.21

Gemeinnützige GmbHs können ebenso wie Vereine zwar 

steuerbegünstigt Spenden entgegennehmen und Zuwen-

dungsbestätigungen ausstellen.22 Vom sog. Vermögens-

höchstbetrag in einer Höhe von bis zu einer Mio. €, bei 

nach den §§ 26, 26b EStG gemeinsam veranlagten Ehe-

gatten bis zu einem Gesamtbetrag von bis zu zwei Mio. € 

(§ 10b Abs. 1a EStG) profitieren ihre Zuwendungsgeber 

aber nicht; er ist für Zuwendungen in den Vermögensstock 

einer Stiftung reserviert. Auch für die Stiftungs-GmbH 

(hierzu nachfolgend Punkt II.2.) oder den Stiftungs-e. V., 

die als körperschaftlich organisierte „Nennstiftungen“23 

den Begriff der Stiftung lediglich in ihrer Firma bzw. ihrem 

Namen führen, gilt die Privilegierung nicht. Es stünde 

sonst jedem gemeinnützigen Verein und jeder gemein-

nützigen GmbH frei, die Höhe des Sonderausgabenabzugs 

ihrer Förderer durch bloße Namens- oder Firmenwahl 

zu beeinflussen.24 Anders als die Dotation der Stiftung 

können Einlagen in die gemeinnützige GmbH und spä-

tere Aufstockungen regelmäßig nicht steuerlich als Spen-

den geltend gemacht werden. Es handelt sich dabei um 

keine Zuwendung (Spende, Zustiftung oder Mitgliedsbei-

trag) i. S. d. § 10b Abs. 1 Satz 1 EStG, also um keine Wertab-

gabe, die aus dem geldwerten Vermögen des Zuwendungs-

gebers zur Förderung des begünstigten Zwecks abfließt, 

denn der Gesellschafter wird regelmäßig nicht endgül-

tig wirtschaftlich belastet. Vielmehr erhält er im Gegen-

zug einen Geschäftsanteil an der gemeinnützigen GmbH 

und behält, wenn auch „belastet“ durch das Gewinnaus-

schüttungsverbot des § 55 Abs. 2 AO, einen Anspruch auf 

Rückgewähr oder Rückfall des hingegebenen Vermögens-

wertes bei seinem Ausscheiden oder bei Auflösung der 

Gesellschaft. Der Spendenabzug kann allerdings dann in 

Anspruch genommen werden, wenn der Gesellschafter 

auf Rückgewähr oder Rückfall ausdrücklich verzichtet.25

2.  Insbesondere die gemeinnützige  
Stiftungs-GmbH

Da der Begriff  „Stiftung“ rechtlich nicht geschützt ist, 

können ihn grundsätzlich auch Organisationen wie Ver-

eine oder GmbHs verwenden.26 Die sog. gemeinnützige 

Stiftungs-GmbH (oder  „Stifter“-GmbH)27 soll dabei Vor-

teile der Stiftung mit denen einer GmbH kombinieren. 

20 Bei der Stiftungs-GmbH dagegen erfolgt häufig – wie bei der Stiftung – 
die Realisierung von Erträgen aus einem Kapitalvermögen.

21 Vgl. Hüttemann 2018, Rn. 2.7.
22 Bei einer nicht steuerbegünstigten GmbH würden Spenden oder 

Erbschaften sowohl zur Besteuerung mit Erbschaftsteuer als auch mit 
Ertragsteuern führen; vgl. BFH, in: DB 2017, S. 285 ff.

23 Buchna u. a. 2010, S. 471.
24 Vgl. Hüttemann, in: DB 2000, S. 1587.
25 Vgl. BFH, in: BStBl. II 1992, S. 748.
26 Ausführlich unter Punkt II.3.1.
27 So der Titel von Schoberer 2008.

Lizenziert für Herr Dr. Christoph Mecking.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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Fall ihres Ablebens die Auflösung der Stiftungs-GmbH 

zugunsten ihrer parallel oder von Todes wegen errichte-

ten gemeinnützigen Stiftung vor.36

3. Gesellschaftsvertrag

Grundlage für die Gründung einer GmbH37 ist der Gesell-

schaftsvertrag („Satzung“), der notariell beurkundet wer-

den muss. Der Gesellschaftsvertrag muss nach § 3 GmbHG 

folgende obligatorische Regelungen enthalten:

 ⁄ die Firma,

 ⁄ den Sitz der Gesellschaft,

 ⁄ den Gegenstand des Unternehmens,

 ⁄ den Betrag des Stammkapitals,

 ⁄ die Zahl und die Nennbeträge der Geschäftsan-

teile, die jeder Gesellschafter gegen Einlage auf das 

Stammkapital (Stammeinlage) übernimmt.

Hinzu kommen bei der gemeinnützigen GmbH die An-

forderungen des § 60 AO, wonach die Satzung zwingend 

die in der Mustersatzung bezeichneten Festlegungen ent-

halten muss.38

Je größer die gemeinnützige GmbH ist und je mehr 

Gesellschafter involviert sind, umso komplexer gestalten 

sich der Errichtungsvorgang und die notwendigen Vorbe-

reitungen. Die Gestaltung des Gesellschaftsvertrags sollte 

sorgfältig und mithilfe sachkundiger Berater vorgenom-

men werden. Um spätere Probleme bis hin zur Versagung 

des erstrebten steuerbegünstigten Status‘ zu vermeiden, 

sollte der Entwurf des Gesellschaftsvertrags im Vorfeld 

der Gründung der gemeinnützigen GmbH der zuständigen 

Finanzbehörde zur Vorprüfung vorgelegt werden. Auch 

bedarf es der vorherigen Abstimmung mit der zuständi-

gen IHK. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit wird 

dann unkomplizierter erfolgen.

In der Phase zwischen der Errichtung der gemeinnützi-

gen GmbH durch die notarielle Beurkundung des Gesell-

schaftsvertrags und der Eintragung in das Handelsregis-

ter besteht eine sog. Vor-GmbH, die bereits Trägerin von 

Rechten und Pflichten ist. Im Rechtsverkehr muss sie 

den Zusatz „in Gründung“ bzw. „i. Gr.“ tragen.39 In die-

ser Phase besteht für die Handelnden ein besonderes Ri-

siko, denn Gesellschafter und Geschäftsführer haften per-

sönlich und gesamtschuldnerisch; sie sind allerdings nur 

zur Vornahme von Geschäften berechtigt und verpflich-

tet, die zur Registereintragung erforderlich sind. Eine da-

rüber hinausgehende Geschäftstätigkeit sollte wegen der 

36 Vgl. Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 98.
37 Vgl. dazu ausführlich Handbücher wie Prinz/Winkeljohann 2014, 

S. 51 ff.; Römermann 2014, S. 1 ff.; Wachter 2014, S. 931 ff.
38 Weiterführend unter Punkt II.6. Zur Anwendung der steuerlichen 

Mustersatzung, insb. zu den Streitfragen, die sich in der Praxis in der 
Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung ergeben s. Mecking, in: 
Küstermann u. a. 2018, 6.4; ergänzend Mecking, in: StiftungsBrief 2020, 
S. 28–32.

39 Vgl. Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 86. Auch dies unterscheidet die 
gemeinnützige GmbH von der Stiftung, die während des Gründungs-
vorgangs nicht etwa eine „Stiftung i. Gr.“ oder „Vorstiftung“ ist, wie 
vielfach angenommen wird; vgl. dazu Wachter, in: DStR 2009, S. 2469 f., 
und BFH v. 11.2.2015, in: DB 2015, S. 1324 ff.

Es handelt sich aber um keine eigenständige Rechtsform, 

sondern um eine mit kautelarjuristischen Mitteln stif-

tungsähnlich gestaltete Variante der GmbH, eine Ersatz-

form der Stiftung. Drei Merkmale sind dafür kennzeich-

nend:28

 ⁄ Eine fremdnützige Zielrichtung, nach der die Leis-

tungen nicht den Gesellschaftern, sondern gemein-

nützigen Zwecken gewidmet sind,

 ⁄ ein Vermögensgrundstock, aus dessen Erträgen diese 

Zwecke verwirklicht werden können,

 ⁄ Organisationsregelungen, durch die eine Loyalität 

der Gesellschafter und die dauernde vermögensfi-

nanzierte Zweckverwirklichung sichergestellt wer-

den soll.

Um diesen Besonderheiten der Stiftung in der Körper-

schaftsstruktur Rechnung zu tragen, wird im Gesellschafts-

vertrag29 der Stiftungs-GmbH häufig zu regeln versucht, 

das Vermögen auch nach einem Gesellschafterwechsel 

dem ideellen Gesellschaftszweck zu erhalten. So werden 

gerade hier Gewinnbezugsrechte, eine Beteiligung am Li-

quidationserlös und Abfindungsansprüche für den Fall 

des Ausscheidens eines Gesellschafters ausgeschlossen30 

oder beschränkt, Gesellschaftsanteile vinkuliert und ihre 

Zwangseinziehung ermöglicht. Solche Maßnahmen sind 

indes nur in den Grenzen des § 138 Abs. 1 BGB zulässig; 

ein vollständiger Abfindungsausschluss etwa ist in aller 

Regel nichtig.31 Bei Gesellschaften, die ideelle Zwecke ver-

folgen, ist eine Abfindungsbeschränkung zulässig;32 sie 

entspricht dem Grundsatz der Vermögensbindung in § 55 

Abs. 1 Satz 1 AO (hierzu auch Punkt II.3.3 a. E.).

Eine zwingend dauerhafte Perpetuierung des ursprüng-

lichen Gesellschaftszwecks, wie sie die Stiftung ermög-

licht, ist im Modell der Stiftungs-GmbH aber nicht reali-

sierbar.33 Der Grundsatz der Verbandsautonomie ermög-

licht es zwar, festzulegen, dass Grundlagenänderungen 

einstimmig durch die Gesellschafterversammlung ent-

schieden werden müssen.34 Die Befugnis zu Satzungsän-

derungen und zur Auflösung der GmbH kann den Gesell-

schaftern damit aber nicht wirksam entzogen werden.35 

Dennoch schätzen manche Stifter ihre großen Einfluss-

möglichkeiten zu Lebzeiten; mitunter sehen sie für den 

28 Vgl. v. Campenhausen/Stumpf, in: v. Campenhausen/Richter 2014, 
Rn. 19; Riehmer 1993, S. 51 ff.

29 Zur Gliederung eines gGmbH-Gesellschaftervertrags und zu Formulie-
rungsbeispielen s. etwa Mecking, in: Küstermann u. a. 2015, 5/8.1–
5/8.13, oder Weidmann/Kohlhepp 2014. 

30 Bei einer Einziehung ohne Entgelt wird üblicherweise eine – ggf. steuer-
begünstigte – Schenkung zugunsten der Mitgesellschafter angenom-
men; bei einer gGmbH, wo nur die Buchwerte zurückgeleistet werden 
dürfen, kommt die Ausgestaltung als Sachspende in Betracht; vgl. 
Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 82 f.

31 Vgl. Prinz/Winkeljohann 2014, § 13 Rn. 118 ff.
32 Vgl. v. Holt/Koch 2015, Rn. 329; Weidmann/Kohlepp 2014, S. 81 f.
33 Umgekehrt zur Perpetuierung einer GmbH durch Stiftungsträgerschaft 

Werner, in: GmbHR 2003, S. 331 ff.
34 Vgl. Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 103. Einstimmigkeit kann zudem bei 

Eingriffen in sog. unentziehbare Rechte oder erhebliche Ausweitung 
des Pflichtenkreises von Gesellschaftern in Betracht kommen.

35 Vgl. Wochner, in: S&S RS 2/1999, S. 10, 13; Riehmer 1993, S. 110 f., 115 f. 
Ggf. kann noch die Zustimmung durch ein weiteres Organ vorgesehen 
werden.
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Haftungsproblematik vor Eintragung der GmbH möglichst 

vermieden werden.

3.1 Firma und Sitz
Die Firma der GmbH ist der Name, unter dem sie ihre Ge-

schäfte betreibt und Unterschriften abgibt (§ 17 Abs. 1, 

2 HGB). Die Gesellschaft darf eine Personen-, Sach- oder 

auch Phantasiefirma führen. Sie muss allerdings zur 

Kennzeichnung geeignet sein, Unterscheidungskraft be-

sitzen und darf keine irreführenden Angaben enthalten 

(§§ 18 Abs. 1 und 2, 30 Abs. 1 HGB). Ein Hinweis auf den 

Gesellschaftszweck oder die zugehörige Organisation ist 

möglich. Der Name ist durch § 12 BGB und nach Handels- 

und Wettbewerbsrecht geschützt.

Nach § 4  GmbHG muss der Name stets den Rechts-

formzusatz „Gesellschaft mit beschränkter Haftung" oder 

eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeich-

nung enthalten. Im geschäftlichen Verkehr anerkannt 

sind „GmbH“ und „Gesellschaft mbH“. Eine als gemein-

nützig anerkannte GmbH kann zudem den Firmenzu-

satz „gemeinnützige“ oder die Abkürzung „g“ tragen (§ 4 

Satz 2 GmbHG).40

Die GmbH darf in ihrer Firma auch den Begriff der Stif-

tung führen (s. zuvor Punkt II.2.), da er nicht ausschließ-

lich den staatlich anerkannten rechtsfähigen Stiftungen 

des bürgerlichen oder öffentlichen Rechts vorbehalten 

ist.41 So kann einerseits eine größere Kontinuität der ide-

ellen Zweckverfolgung, andererseits eine besondere Fle-

xibilität und Unabhängigkeit von staatlicher Rechtsauf-

sicht verdeutlicht werden. Voraussetzung einer solchen Na-

mensgebung ist wegen des sog. Irreführungsverbots (§ 18 

Abs. 2 HGB), dass die GmbH ähnlich der Stiftung ausgestal-

tet wird, also über ein angemessenes Vermögen verfügt, 

aus dessen Erträgen die satzungsmäßigen Zwecke erfüllt 

werden können. Eine GmbH, die auf das Sammeln von 

Spenden angewiesen ist, dürfte den Begriff der „Stiftung“ 

demnach nicht in der Firma führen.42 Die Verwendung 

des Stiftungsbegriffs entbindet im Übrigen auch nicht von 

der Pflicht, den Rechtsformzusatz zu führen.

Sitz der Gesellschaft ist der Ort im Inland, den der Ge-

sellschaftsvertrag bestimmt (§ 4a GmbHG, statuarischer 

Sitz). Die frühere Bestimmung, nach der es einen sachli-

chen Anknüpfungspunkt für die Sitzwahl geben sollte, also 

den Ort, an dem die Gesellschaft einen Betrieb hat, oder an 

dem sich die Geschäftsleitung befindet oder die Verwaltung 

geführt wird, ist mit Blick auf die Niederlassungsfreiheit 

entfallen. Bei der Anmeldung zum Handelsregister ist zu-

dem die Geschäftsadresse (Verwaltungssitz) anzugeben.43

40 De lege lata fordert Ullrich, in: NPLY 2011/2012, S. 144, aus Gründen des 
Gläubigerschutzes die verpflichtende Angabe des Gemeinnützigkeits-
hinweises in der Firma.

41 Grundlegend OLG Stuttgart v. 12.2.1964, in: NJW 1964, S. 1231; vgl. 
auch BayObLG v. 25.10.1972, in: NJW 1973, S. 249; OLG Frankfurt v. 
3.7.2000, in: NJW-RR 2001, S. 176.

42 Nach Hüttemann 2018, Rn. 2.10, ist fraglich, ob eine solche Praxis nach 
der Modifizierung des Irreführungsgebots des § 18 Abs. 2 HGB noch auf-
rechterhalten werden kann oder ob sich angesichts einer „ gewisse(n) 
Verwässerung“ des „Leitbild(es) der selbständigen kapitalfundierten 
Stiftung“ großzügigere Maßstäbe durchsetzen werden.

43 Vgl. Schwaiger, in: Prinz/Winkeljohann 2014, § 2 Rn. 59.

3.2 Gemeinnütziger Gesellschaftszweck 
und Unternehmensgegenstand

Anders als bei einer privatnützigen GmbH, bei der beson-

dere Festlegungen zum Zweck i. d. R. entbehrlich sind, 

bedarf es dazu bei einer gemeinnützigen GmbH wegen 

§ 59 AO einer klaren Festlegung der ideellen Ausrichtung. 

Sie erfüllt die Funktion eines Buchnachweises, aufgrund 

dessen die Finanzverwaltung prüft, ob die gemeinnüt-

zigkeitsrechtlichen Voraussetzungen für eine Steuerbe-

günstigung vorliegen. Ein solcher Zweck wäre etwa die 

Förderung von Wissenschaft und Forschung (§ 52 Abs. 2 

Nr. 1 AO) bzw. des öffentlichen Gesundheitswesens und 

der öffentlichen Gesundheitspflege (§ 52 Abs. 2 Nr. 3 

Var. 1 AO). Der steuerbegünstigte Gesellschaftszweck muss 

den Anforderungen der §§ 52–55 AO entsprechen und aus-

schließlich und unmittelbar (§§ 56 f.) verfolgt werden.

Der Unternehmensgegenstand, der vom Gesellschafts-

zweck getrennt aufzuführen ist, gibt die Art der gesell-

schaftlichen Betätigung an, also etwa den Betrieb eines 

Krankenhauses oder den Charakter als Fördergesellschaft 

nach § 58 Nr. 1 AO. Er bezeichnet damit die (wirtschaft-

lichen) Grundlagen, Mittel und Maßnahmen für die Ver-

wirklichung des steuerbegünstigten Zwecks.44

Der gemeinnützige Zweck und die Art und Weise sei-

ner Verwirklichung sollten möglichst passgenau, aber 

auch nicht zu ausdifferenziert, also kurz und prägnant 

im Gesellschaftsvertrag formuliert werden,45 um einer-

seits die Steuerbegünstigung sicherzustellen, aber ande-

rerseits ständigen Anpassungsbedarf in Gestalt beurkun-

dungspflichtiger Satzungsänderungen zu vermeiden. Bei 

der Ausgründung aus einer bestehenden gemeinnützigen 

Organisation mit dem Ziel enger Förderbeziehungen ist 

die inhaltliche Anbindung an deren Satzung wichtig. Vor-

sicht ist beim Einsatz von Nebenbestimmungen geboten, 

wie sie bei nicht steuerbegünstigten GmbHs häufig auf-

geführt werden. Da nach dem Ausschließlichkeitsgrund-

satz des § 56 AO, eine Körperschaft „nur ihre steuerbe-

günstigten satzungsmäßigen Zwecke“ verfolgen darf, soll-

ten Formulierungen vermieden werden, nach denen die 

 Gesellschaft Zweigniederlassungen errichten kann, sich 

an anderen Unternehmen beteiligen oder mit anderen 

oder ähnlichen Unternehmen Interessengemeinschaften 

bilden darf. Solche Formulierungen können gemeinnüt-

zigkeitsschädlich sein und die Anerkennung durch das 

Finanzamt gefährden.

Wenn Gesellschafter aus einer nicht gemeinnützigen 

GmbH ausscheiden, erhalten sie den vollen wirtschaft-

lichen Wert, also den Verkehrswert ihrer Geschäftsantei-

le.46 Bei einer gemeinnützigen GmbH wäre eine solche 

Regelung gemeinnützigkeitsschädlich. Im Gesellschafts-

vertrag muss deswegen darauf hingewiesen werden, dass 

Gesellschafter bei Ausscheiden oder Ausschluss nur ihre 

Einlagen i. H. d. Buchwerts zum Einbringungszeitpunkt 

zurückerhalten (vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 2 AO).

44 Vgl. Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 54.
45 Vgl. Jost 2000, S. 182 f.
46 Vgl. Jost 2000, S. 187; Kort, in: Priester/Mayer 2009, S. 556.
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3.3 Stammkapital
Das Stammkapital, auch gezeichnetes Kapital genannt, 

bildet das Vermögen der Gesellschaft und wird bei der 

Gründung in das Handelsregister eingetragen. Es muss 

mind. 25.000 € betragen47 und der Nennbetrag jedes 

Geschäftsanteils in volle Euro lauten (§ 5 Abs. 1 und 

2  GmbHG). Soweit zur Erhaltung des im Gesellschafts-

vertrag genannten Stammkapitals erforderlich, darf das 

Vermögen während des Bestehens der Beteiligung regel-

mäßig nicht an die Gesellschafter zurückgezahlt werden 

(§ 30 Abs. 1 GmbHG). Jeder Gesellschafter muss einen Teil 

der Stammeinlage übernehmen (§§ 14, 19 Abs. 2 GmbHG); 

dabei können sie sich in unterschiedlicher Höhe beteili-

gen und auch mehr als einen Geschäftsanteil überneh-

men (§ 5 Abs. 2 Satz 2 GmbHG).

Die Bargründung ist zwar einfacher zu handhaben und 

daher grundsätzlich vorzuziehen, doch sind auch Sach-

gründungen in Form von Sachen, Rechten oder sonsti-

gen Vermögensgegenständen möglich, die geeignet sind, 

das Stammkapital zu bilden (§ 5 Abs. 4 GmbHG), denen 

also ein wirtschaftlicher Wert beigemessen werden kann. 

Die Sachgründung48 unterliegt erhöhten Anforderungen, 

Bewertungsproblemen und birgt das (nach § 82 GmbHG 

auch strafrechtlich relevante) Risiko einer fehlerhaften 

Kapitalaufbringung mit der – gerade bei sog. verdeckten 

Sacheinlagen durch Umgehung der komplexen und zeit-

aufwendigen Vorschriften des Sacheinlagenrechts – mög-

lichen Folge einer Nachforderung der gesamten Einlage 

im Insolvenzfall.

Voraussetzung für die Anmeldung zum Handelsregis-

ter ist, dass auf jeden Geschäftsanteil mind. ein Viertel 

des Nennbetrags eingezahlt ist, Sacheinlagen vollstän-

dig bewirkt sind und der Gesamtbetrag der geleisteten 

Bar- und Sacheinlagen mind. die Hälfte des gesetzlichen 

Mindeststammkapitals beträgt (§ 7 Abs. 2 und 3 GmbHG). 

Etwaige Erträge können der Verwirklichung des Gesell-

schaftszwecks zugewiesen werden. Um die Mittel zur Ver-

wirklichung der Satzungszwecke zu erhöhen, können die 

Gesellschafter über die (Mindest-)Einlage hinaus der GmbH 

weiteres Vermögen zuwenden. Dazu sind verschiedene 

Instrumente wie Kapitalerhöhung, Kapitalrücklage oder 

Gesellschafterdarlehen einsetzbar.

Das Stammkapital bildet die Haftungsmasse für Gläu-

biger der Gesellschaft. Es sollte, obwohl nicht zwingend 

vorgeschrieben, dem Umfang der Unternehmenstätigkeit 

sowie dem Zweck angemessen sein. Ein den Zielen der 

Gesellschaft angepasstes Stammkapital trägt zudem zu 

einer positiven Außenwirkung bei, was etwa bei der Suche 

nach Partnern und Unterstützern hilfreich sein kann. Das 

Stammkapital kann etwa durch Gewinne (Gesellschaftsmit-

tel) und Einlagen der Gesellschafter nach der Gründung 

der Gesellschaft weiter erhöht werden, was insb. der Re-

putation der Gesellschaft bei Kreditaufnahmen etc. dient. 

Um die Gesellschafter einer gemeinnützigen GmbH, denen 

aus ihrer Beteiligung keine Vorteile erwachsen dürfen, vor 

Haftungsrisiken, die aus nicht voll eingezahlten Stamm-

47 S. hierzu Fußnote 14.
48 Vgl. Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 86 ff.

einlagen resultieren können (§§ 22 ff. GmbHG), zu schüt-

zen, sollte ein Volleinzahlungsgebot vorgesehen werden.

Sofern im Gesellschaftsvertrag entsprechend § 29 

GmbHG nicht anders geregelt, bestimmt das Stammka-

pital außerdem die Gewinnverteilung. In der steuerbegüns-

tigten GmbH ist der Gewinnanspruch der Gesellschafter 

i. d. R. abzubedingen,49 denn die gGmbH darf wegen der ge-

meinnützigkeitsrechtlichen Vermögensbindung Gewinne 

nur an ebenfalls gemeinnützige Gesellschafter ausschüt-

ten. Gewinnausschüttungen an nicht gemeinnützige Ge-

sellschafter bedeuten hingegen einen Verstoß gegen das 

Gebot der Selbstlosigkeit nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 AO 

und führen zum Verlust der Gemeinnützigkeit. Bei dem 

gemeinnützigen Gesellschafter, der die Ausschüttung er-

hält, fällt sie regelmäßig im Bereich der Vermögensverwal-

tung an. Solche Erträge muss er grundsätzlich ausschließ-

lich, unmittelbar und vor allem zeitnah im ideellen Be-

reich verausgaben. Im Rahmen des § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 

hätte er aber die Möglichkeit, einen Teil der Beteiligungs-

einkünfte der sog. freien Rücklage zuzuführen.50

Im Gesellschaftsvertrag einer gGmbH wird zudem re-

gelmäßig der Anspruch auf Zahlung einer Abfindung bei 

Ausscheiden aus der Gesellschaft sowie das Recht auf Rück-

gewähr der Stammeinlage bei Beendigung der GmbH aus-

geschlossen oder beschränkt (s. hierzu auch Punkt II.2.). 

Ggf. könnte die Einlage als Sachspende nach § 10b Abs. 1 

Einkommensteuergesetz (EStG) bzw. § 9 Nr. 2 Körperschaft-

steuergesetz (KStG) und damit steuerlich abzugsfähig ge-

staltet werden. Zur wirksamen Abtretung von Geschäfts-

anteilen bedarf es stets eines notariell geschlossenen Ver-

trags (§ 15 Abs. 3 GmbHG). 

Mitunter werden im Zusammenhang mit Stammkapi-

tal und -einlagen noch weitere Pflichten der Gesellschaf-

ter nach § 3 Abs. 2 GmbHG statuiert, die für den Erfolg 

der Unternehmung Bedeutung haben können. Hier ist 

Platz für Nebenleistungspflichten wie Zugang zu Infra-

struktur, Leistungsabnahme oder kostenlose Bereitstel-

lung von Räumen. Auch Wettbewerbsverbote oder Ver-

pflichtungen zur Zuführung zusätzlicher Liquidität (Ge-

sellschafterdarlehen, Nachschusspflicht) können im Ge-

sellschaftsvertrag geregelt werden.

4. Organe

Je nach Größe und Zielsetzung verfügt die GmbH über 

zwei oder mehr Organe (§ 52 Abs. 1  GmbHG), die ihr 

Handlungsfähigkeit verleihen und sich im Sinne eines 

Checks-and-Balances-Systems gegenseitig kontrollieren. 

Obligatorisch sind Geschäftsführung und Versammlung 

der Gesellschafter (die – etwa in einer Stiftungs-GmbH – 

auch Stiftungsrat genannt werden kann). Die einzelnen 

Vorschriften im Gesellschaftsvertrag sollten Aussagen zur 

Funktion und zum Zusammenwirken in der Organisa-

49 Ullrich, in: NPLY 2011/2012, S. 125 ff., sieht darin ein Grundproblem 
der gGmbH, weil den Gesellschaftern damit ein Anreiz zur Gewinn-
maximierung fehle, deren Substituierung durch die fortlaufende 
Ziehung ideellen Nutzens die Interessen der Gläubiger tangieren kann.

50 So Gietz/Sommerfeld, in: BB 2001, S. 1502 f., gegen Jost 2000, S. 193.
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tion sowie zur inneren Ordnung und zur Beschlussfas-

sung enthalten. 51

4.1 Geschäftsführung
Zur Geschäftsführung und gesetzlichen Vertretung der 

Gesellschaft sind ein oder mehrere Geschäftsführer zu 

berufen (§§ 6 Abs. 1, 35 GmbHG). Zuständig ist regelmä-

ßig die Gesellschafterversammlung, die auch die mit der 

Anstellung verbundenen schuldrechtlichen Vereinbarun-

gen für die gGmbH trifft.52 Die Position des Geschäftsfüh-

rers ist mit der des Vorstandes eines Vereins bzw. einer 

Stiftung vergleichbar. Ein Unterschied besteht jedoch da-

rin, dass dieses Amt nur (einer) natürlichen Person(en) 

übertragen (§ 6 Abs. 2 GmbHG) und die Vertretungsmacht 

des GmbH-Geschäftsführers zwar im Innen-, nicht je-

doch im Außenverhältnis begrenzt werden kann (§ 37 

Abs. 2 GmbHG). Im Unterschied zu den mehrheitlich eh-

renamtlich tätigen Vereins- oder Stiftungsvorständen 

sind Geschäftsführer zudem i. d. R. bei der gGmbH ange-

stellt. Geschäftsführer können nach § 38 Abs. 1 GmbHG 

grundsätzlich jederzeit abberufen werden, wobei der Ge-

sellschaftsvertrag Einschränkungen der Abberufungsbe-

fugnis vorsehen kann. Diesem Grundsatz liegt der Ge-

danke zugrunde, dass die Geschäftsführer nur so lange 

amtieren sollen, wie sie das volle Vertrauen der Gesell-

schafter genießen. Mitunter wird vertreten, dass es für 

die Abberufung eines sachlichen Grundes – wenn auch 

keines sog. wichtigen Grundes – bedarf, der einen ver-

ständigen Entscheidungsträger zur Abberufung veranlas-

sen würde; dies gilt aber wohl nur, wenn besondere Treue-

pflichten gegenüber einem Gesellschaftergeschäftsführer 

bestehen. Eine Anhörung des Geschäftsführers vor der 

Entscheidung ist nicht erforderlich. Der Abberufungsbe-

schluss muss dem abberufenen Geschäftsführer mitge-

teilt werden. Dies kann durch persönliche Anwesenheit 

bei der Beschlussfassung erfolgen. Bestellung und Abbe-

rufung sowie Änderungen der Vertretungsbefugnis müs-

sen im Handelsregister angemeldet werden (§ 39 GmbHG).

Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft nach 

außen gerichtlich und außergerichtlich, führt die lau-

fenden Geschäfte und etwaige Beschäftigte und ist für 

alle weiteren Management-Aufgaben verantwortlich. Diese 

Aufgaben umfassen z. B.:

 ⁄ die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rech-

nungslegung;

 ⁄ die Einberufung der Gesellschafterversammlung 

(und ggf. weiterer Organe);

 ⁄ die ständige Information der Gesellschafter;

 ⁄ die Etablierung eines Controllings;

 ⁄ den Aufbau eines angemessenen Chancen- und Risi-

komanagements sowie

 ⁄ die rechtzeitige Stellung des Insolvenzantrags.

51 Ab i. d. R. 500 Mitarbeitern ist der Aufsichtsrat – dazu unten Punkt 
III.1.2.2.2.2 – obligatorisch; § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Drit-
telbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungs-
gesetz – DrittelbG); vgl. Kautsch, in: Römermann 2014, § 18, Rn. 114 ff.

52 Durch Gesellschaftsvertrag oder zwingende gesetzliche Regelungen 
(z. B. § 31 MitbestG) kann die Kompetenz zur (Ab)Berufung bzw. zum 
Abschluss des Anstellungsvertrags auf ein anderes Organ, z. B. den 
Aufsichts- oder Beirat übertragen werden.

Kraft Gesetz ist er zudem zur ordnungsgemäßen doppel-

ten Buchführung und zur Aufstellung des Jahresabschlus-

ses nach den §§ 238 f., 242 ff. HGB verpflichtet (§ 264 HGB, 

§§ 41–42a GmbHG).

Die Geschäftsführung hat dabei gem. § 43 Abs. 1 GmbHG 

in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines 

ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Verletzt sie 

ihre Obliegenheiten, haften deren Mitglieder der Gesell-

schaft gemeinschaftlich für den entstandenen Schaden (§ 43 

Abs. 1 GmbHG). Dabei gilt allerdings, dass den Geschäfts-

führern nach der sog. Business Judgement Rule analog § 93 

Abs. 1 Satz 2 AktG ein gerichtlich nicht überprüfbarer Er-

messensspielraum zugebilligt wird. Entscheidungen der Ge-

schäftsführung außerhalb verpflichtender Bestimmungen 

durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterbe-

schlüsse (Regelkonformität, Compliance) sind danach in 

einer ex-post-Betrachtung haftungsfrei, wenn diese auf der 

Grundlage angemessener Informationen vernünftigerweise 

und zum Wohle der Gesellschaft erfolgten. Auch in einer 

gGmbH kann die Einhaltung von Standards zur guten und 

verantwortungsvollen Unternehmensleitung und -überwa-

chung den Haftungsmaßstab bestimmen. Insofern sollte 

die Geschäftsführung relevante Risiken identifizieren, da-

raus Maßnahmen zur Sicherstellung eines normenkonfor-

men Verhaltens ableiten sowie Kontroll- und Prüfungsme-

chanismen, Dokumentationsroutinen und Regeln für den 

Umgang mit Regelverstößen implementieren.53

Als Besonderheit ist bei einer gemeinnützigen GmbH 

zu beachten, dass die Vergütung des Geschäftsführers bzw. 

der Geschäftsführer „angemessen“ sein muss. Hier kann 

nicht ohne Weiteres so verfahren werden wie bei einer 

klassischen gewerblichen GmbH, wo sich die Geschäfts-

führervergütung häufig an Umsatz und Ertragslage der 

Gesellschaft bemisst. Die Höhe der gesamten Vergütung, 

die sog. Gesamtausstattung, umfasst dabei die Summe 

der jährlichen Entgelte sowie alle sonstigen Leistungen 

wie PKW-Nutzung und Versicherungen.54 Was als ange-

messen anzusehen ist, ist vom individuellen Einzelfall 

unter Berücksichtigung der Umstände abhängig. Eine ge-

setzliche Regelung über die Höhe der Verwaltungskos-

ten, denen das Gehalt des Geschäftsführers zuzurechnen 

ist, besteht nicht. Auch die Abgabenordnung trifft hierzu 

keine klare Regelung.55 In der Literatur und Rechtspre-

chung finden sich verschiedenste Ansätze von unter 10 bis 

50 % Verwaltungskosten am Gesamtbudgets;56 ein Drittel 

sollte ohne besondere Begründung dauerhaft nicht über-

schritten werden.

Bei der Ermittlung der angemessenen Höhe der Ge-

schäftsführervergütung müssen Art und Umfang der Tä-

tigkeit ebenso in die Ermittlung der „richtigen“ Vergü-

tung einbezogen werden wie künftige Ertragsaussichten 

53 Vgl. Ritter, in: S&S RS 3/2014, S. 17.
54 Vgl. Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 84 f.; allgemein zum Recht der Ver-

gütung im Nonprofit-Bereich Mecking, in: Sandberg 2015, S. 19 ff.
55 Vgl. Mecking, in: Sandberg 2015, S. 19 ff.
56 Vgl. v. Holt/Koch 2015, Rn. 194, die Quellen zitieren, wonach bereits 

Kosten i. H. eines zweistelligen Prozentsatzes als unangemessen be-
zeichnet werden; Mecking, in: Sandberg 2015; Weidmann/Kohlhepp 
2014, § 3 Rn. 21, § 4 Rn. 6, S. 73 f., mit Hinweisen auf 50 bzw. 35 % Ver-
waltungskostenanteil.
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 ⁄ die Billigung eines von den Geschäftsführern aufge-

stellten Konzernabschlusses;

 ⁄ die Einforderung der Einlagen;

 ⁄ die Rückzahlung von Nachschüssen;

 ⁄ die Teilung, die Zusammenlegung sowie die Einzie-

hung von Geschäftsanteilen;

 ⁄ die Bestellung und die Abberufung von Geschäfts-

führern sowie die Entlastung derselben;

 ⁄ die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der 

Geschäftsführung;

 ⁄ die Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevoll-

mächtigten zum gesamten Geschäftsbetrieb;

 ⁄ die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche 

der Gesellschaft aus der Gründung oder Geschäfts-

führung gegen Geschäftsführer oder Gesellschafter 

zustehen, sowie die Vertretung der Gesellschaft in 

Prozessen, welche sie gegen die Geschäftsführer zu 

führen hat.

Danach übt die Gesellschaftsversammlung insb. die Kont-

rolle über die Geschäftsführung aus. Im Gesellschaftsver-

trag können von den gesetzlichen Vorgaben abweichende 

Regelungen zu den Rechten und Pflichten der einzelnen 

Gesellschafter definiert und eine differenzierte Rollen-

verteilung zwischen den Organen vorgenommen werden. 

Satzungsänderungen, inklusive der Auflösung der GmbH 

müssen jedoch nach § 53 Abs. 1 GmbHG zwingend von 

den Gesellschaftern beschlossen werden.61 Die Gesellschaf-

ter haben zudem weitgehende Auskunfts- und Einsichts-

rechte, die durch die Satzung nicht beschränkt werden 

können (§ 51a GmbHG).

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden, so-

fern Gesetz oder Gesellschaftsvertrag nichts anderes be-

stimmen, mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebe-

nen Stimmen, welche durch die (Nennbeträge der) Ge-

schäftsanteile abgebildet werden (§ 47 Abs. 1 GmbHG; nach 

Abs. 2 gewährt jeder Euro eine Stimme), gefasst. Sie müs-

sen den formalen Erfordernissen genügen. Gibt die Sat-

zung keine Regelungen vor, gilt § 51 GmbHG: Danach er-

folgt die Berufung der Versammlung durch Einladung der 

Gesellschafter mittels eingeschriebener Briefe mit einer 

Frist von mind. einer Woche. Der Zweck der Versamm-

lung soll jederzeit bei der Berufung angekündigt werden. 

Ist die Versammlung nicht ordnungsmäßig berufen oder 

wurden die Tagesordnungspunkte nicht wenigstens drei 

Tage vor der Versammlung in der für die Berufung vor-

geschriebenen Weise angekündigt, so können Beschlüsse 

nur gefasst werden, wenn sämtliche Gesellschafter anwe-

send sind. Die Regelzuständigkeit zur Einberufung liegt 

gem. § 49 Abs. 1 GmbHG beim Geschäftsführer.

Bestimmte Funktionen können auch einem Aufsichts-

rat62 übertragen werden (§ 52 GmbHG), der als fakultati-

ves Organ zur Stärkung der Kontrollfunktion der Gesell-

schafter gegründet werden kann. Er sollte je nach Größe 

der gemeinnützigen GmbH etabliert werden, um strate-

61 Vgl. Wochner, in: S&S RS 2/1999, S. 8.
62 Im gemeinnützigen Bereich regelmäßig auch Beirat oder Kuratorium 

genannt; vgl. Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 49. Ggf. ist ein Aufsichtsrat 
auch obligatorisch einzurichten; s. o. Fn. 51.

der Gesellschaft und das Verhältnis des Geschäftsführer-

entgelts zu den gesamten Mitteln.57 Zur Festlegung der 

Geschäftsführervergütung können bestehende Studien58 

genutzt sowie als Benchmark die Vergütungsstrukturen 

vergleichbarer Gesellschaften einbezogen werden.59 Auch 

die Erstellung eines individuellen Vergütungsgutachtens 

von spezialisierten Beratern ist zu empfehlen, um Gefah-

ren für die Gemeinnützigkeit vorzubeugen. Bei einer all-

gemein als „unangemessen“ hoch empfundenen Vergü-

tung des Geschäftsführers besteht zudem insb. im gemein-

nützigen Bereich die Gefahr eines erheblichen Imagever-

lusts in der öffentlichen Wahrnehmung.

4.2 Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat
Die Gesellschafterversammlung (§ 48 GmbHG) ist – ver-

gleichbar mit der Mitgliederversammlung des Vereins – 

das oberste Organ der GmbH. Sie setzt sich aus der Ge-

samtheit der Gesellschafter zusammen, bei denen es sich 

um natürliche oder Vertreter juristischer Personen han-

deln kann. Gesellschafter einer GmbH wird man ent-

weder durch Beteiligung an der Gründung oder Beitritt 

durch rechtsgeschäftlichen Erwerb eines Geschäftsan-

teils, Übernahme eines Geschäftsanteils durch Teilnahme 

an einer Kapitalerhöhung oder erbrechtliche Nachfolge.

Der Gesellschaftsvertrag kann den Kreis der Gesellschaf-

ter durch Festlegung bestimmter Eigenschaften beschrän-

ken, wobei der Wegfall dieser Voraussetzungen nicht auto-

matisch den unmittelbaren Verlust der Gesellschafterstel-

lung zur Folge hat, denn der Gesellschafterstatus ist immer 

mit dem Erwerb von Geschäftsanteilen verbunden. Diese 

sind veräußerlich und vererblich (§ 15 Abs. 1 GmbHG). Die 

Vererblichkeit ist grundsätzlich nicht einschränkbar; Ein-

ziehungs- bzw. Abtretungsklauseln (§ 15 Abs. 5 GmbHG) 

können jedoch helfen, den Eintritt unerwünschter Rechts-

nachfolger zu vermeiden.60

Der Gesellschafterversammlung obliegt die Entschei-

dung in allen bedeutenden Angelegenheiten der Gesell-

schaft (§ 46 GmbHG) und damit üblicherweise die stra-

tegische Ausrichtung der Organisation, sie vertritt die 

Interessen der Eigentümer, trifft Grundsatzentscheidun-

gen und interpretiert die ideellen Ziele der Gesellschaft. 

§ 46 GmbHG nennt die Gegenstände, die der Bestimmung 

der Gesellschafter unterliegen:

 ⁄ die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ver-

wendung des Ergebnisses;

 ⁄ die Entscheidung über die Offenlegung eines Einzel-

abschlusses nach internationalen Rechnungslegungs-

standards (§ 325 Abs. 2a HGB) und die Billigung des 

von den Geschäftsführern aufgestellten Abschlusses;

57 Vgl. zur Auffassung der Finanzverwaltung Nr. 18, 21 AEAO zu § 55 Abs. 1 
Nr. 1 AO.

58 Etwa Rath 2013 – die Gehaltsdaten aus dieser und anderen Untersu-
chungen stammen indes überwiegend aus dem gewerblichen Bereich 
und sind daher nur eingeschränkt nutzbar. Die Ergebnisse der bislang 
umfassendsten empirischen Studie zu Gehältern im gemeinnützigen 
Sektor von Sandberg/Mecking 2008 bzw. Sandberg 2015 können da-
gegen auch auf gemeinnützige GmbHs übertragen werden.

59 Vgl. Mecking, in: Sandberg 2015, S. 19 ff.
60 Weiterführend Schoberer 2008, S. 6 f.
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men werden, um diese – insb. bei ehrenamtlicher Tätig-

keit – von einem zu hohen Risiko zu entlasten. Dort kann 

etwa der im Innenverhältnis geltende Sorgfaltsmaßstab 

auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt werden. 

Nachträglich kann die Haftung durch einen Entlastungsbe-

schluss der Gesellschafter oder einen Generalbereinigungs-

vertrag begrenzt oder ausgeschlossen werden, die sich aller-

dings nur auf die bekannten Umstände beziehen. Die Kon-

sequenzen einer Haftung der Geschäftsführung einer ge-

meinnützigen GmbH können schließlich – wie regelmäßig 

bei anderen gemeinnützigen Organisationen auch – durch 

Abschluss einer D&O (Vermögensschadenhaftpflichtversi-

cherung für Organmitglieder) oder anderer Rechtschutz-

versicherungen sowie den Aufbau eines entsprechenden 

Risikomanagementsystems gemildert werden.64

5. Nonprofit-Governance

Die Führung gemeinnütziger Organisationen ist mit ei-

nigen Herausforderungen verbunden, auf die man im ge-

werblichen Bereich nicht trifft. Neben der nur zweckbezo-

genen Gewinnorientierung ist es vor allem die ideelle Aus-

richtung zum Wohle der Allgemeinheit, die bei der guten 

Führung einer Nonprofit-Organisation im Vordergrund 

steht. Auf der anderen Seite ist der Wettbewerbsdruck im 

Nonprofit-Bereich zurückgenommen; das Benchmarking 

einer Eigenkapitalrendite fehlt.

Im Laufe der Professionalisierung des gemeinnützigen 

Sektors hat sich eine Reihe von Grundsätzen guter Organi-

sationsführung entwickelt, die insb. von großen, personal- 

und kapitalintensiven Nonprofits bereits gelebt werden.65 

Nonprofit-Governance-Grundsätze sollen dem Ausgleich 

von Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen, der 

Bearbeitung des latenten Principal-Agent-Konflikts, der 

Optimierung von Abläufen innerhalb der Organisation 

sowie der Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung 

dienen und vor internen Machtmissbräuchen schützen. 

Die Stärkung des Vertrauens der Spender und (öffentli-

chen) Zuwendungsgeber soll dabei durch mehr Transpa-

renz und interne Kontrolle erreicht werden. Insb. für die 

erfolgreiche Steuerung von gemeinnützigen GmbHs mit 

komplexen Konzernstrukturen sind solche Governance-

Regeln wichtig und sollten entsprechend nach innen und 

außen kommuniziert werden.66

Nonprofit-Governance-Grundsätze können bereits im 

Gesellschaftsvertrag oder zumindest in einer Geschäftsord-

nung verankert werden. Sie dürfen zwingendem Recht nicht 

widersprechen. Zu einigen der in der Literatur und Pra-

xis für den Dritten Sektor entwickelten Standards, die auf 

die gemeinnützige GmbH zutreffen können, zählen etwa:

 ⁄ Trennung von Geschäftsführung und Kontrollor-

gan(en), keine personelle Verflechtung;

 ⁄ Bestellung von mind. zwei Geschäftsführern zur 

gegenseitigen Kontrolle und Erhöhung der Hand-

lungsfähigkeit eines Geschäftsführers;

64 Vgl. Sandberg/Magdeburg, in: S&S 3/2006, S. 32 f.
65 Hinweise bei v. Holt/Koch, in: DStR 2009, S. 2493.
66 Vgl. Nährlich, in: S&S 6/2008, S. 22 f.

gisch zu planen, die Geschäftsführung zu kontrollieren 

und ihr beratend zur Seite zu stehen oder sich bei Netz-

werkarbeit und Fundraising zu engagieren. Er dient so-

mit auch der Entlastung der Gesellschafterversammlung 

bei diesen Aufgaben.

Bei Organisationen, die Tätigkeitsfelder in eine gemein-

nützige GmbH ausgelagert haben, bietet es sich an, den 

Aufsichtsrat sowohl mit Mitgliedern der auslagernden ge-

meinnützigen Organisation als auch mit wirtschaftlich und 

fachlich kompetenten Experten zu besetzen. Über die Be-

setzung des Aufsichtsrats der GmbH können Persönlich-

keiten einbezogen werden, die besondere Fachkompetenz 

und Erfahrung im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung auf-

weisen und deren Ziele, etwa durch finanzielle Zuwendun-

gen oder Netzwerkarbeit in besonderer Weise unterstützen.

I. d. R. werden die Mitglieder des Aufsichtsrats im ge-

meinnützigen Bereich nicht vergütet. Bei größeren Ge-

sellschaften sollte eine solche Möglichkeit jedoch, ggf. in 

Form eines Sitzungsgeldes, im Gesellschaftsvertrag vor-

gesehen werden, um entsprechend sachkompetente Per-

sonen gewinnen zu können. Auch hier muss die Vergü-

tung der Tätigkeit angemessen sein.63

4.3 Haftung der Organmitglieder
Die einzelnen Organmitglieder haben ihre Tätigkeit sorg-

fältig auszuüben. Ihr Haftungsrisiko richtet sich danach, 

welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten ihnen im Ge-

sellschaftsvertrag übertragen wurden; mit zunehmen-

der Distanz zur operativen Tätigkeit der gemeinnützi-

gen GmbH nimmt es ab.

Die Geschäftsführung ist das Organ, dem  – wie der 

Name schon sagt – die Führung der Geschäfte obliegt. Sie 

trifft demnach regelmäßig das größte Haftungsrisiko. Bei 

der Erfüllung ihrer Pflichten haben die Geschäftsführer 

die „Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzu-

wenden“ (§ 43 Abs. 1 GmbHG). Für Verletzungen dieser 

Pflichten haften sie grundsätzlich nur der Gesellschaft 

gegenüber (§ 43 Abs. 2 GmbHG); sie können also insoweit 

nicht direkt von Gläubigern der Gesellschaft in Anspruch 

genommen werden. Diese haben sich vielmehr an die Ge-

sellschaft zu halten. Nach der Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens verlieren die Geschäftsführer allerdings ihre Ver-

fügungs- und Verwaltungsbefugnis (§ 80 InsO), die dann 

vom Insolvenzverwalter wahrgenommen werden. Er wird 

die Geschäftsführer dann ggf. wegen der Verletzung ihrer 

Pflichten direkt in Anspruch nehmen.

Eine persönliche Haftung kann die Geschäftsführer 

für die Abführung bestimmter Sozialversicherungsbei-

träge und Steuern treffen. Mit einer weiteren besonde-

ren Gefahrenlage sind sie im Hinblick auf die rechtzei-

tige Stellung des Insolvenzantrags konfrontiert, wo sie 

etwa nach § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 15a Abs. 1 InsO de-

liktisch haften können; diese Haftung kann über die Ver-

weisung in § 15a InsO aber auch Gesellschafter und Auf-

sichtsräte treffen.

Im Gesellschaftsvertrag können allerdings Regelungen 

zur Haftungsbegrenzung der Organmitglieder aufgenom-

63 Vgl. Sandberg/Mecking 2008, S. 22 ff.
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steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Kör-

perschaft zu verwirklichen. Diese Zwecke dürfen nur 

durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden 

können; außerdem darf er nicht in größerem Umfang 

in Wettbewerb zu nicht begünstigten Betrieben der-

selben oder ähnlicher Art treten, als es bei Erfüllung 

der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist. Um 

Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, sind nach 

den Spezialregelungen der §§ 66–68  AO bestimmte 

wirtschaftliche Geschäftsbetriebe als Zweckbetriebe 

zu behandeln, ohne dass zu prüfen ist, ob die allge-

meinen Voraussetzungen des § 65 AO erfüllt sind. Ein-

richtungen der Wohlfahrtspflege, Krankenhäuser, Al-

tenpflegeeinrichtungen, Kindergärten, Jugendherber-

gen, Werkstätten für behinderte Menschen sind Bei-

spiele solcher sog. besonderer Zweckbetriebe. Sie sind 

von Ertragssteuern befreit und unterliegen dem ermä-

ßigten Umsatzsteuersatz.70

  Angesichts der Wettbewerbspolitik der EU71 könn-

ten in Zukunft die Steuerbegünstigungen für gemein-

nützige GmbHs im Bereich der Zweckbetriebe starken 

Veränderungen bis hin zu einer Aufhebung bzw. Ab-

schaffung der Steuerbegünstigung unterworfen sein72 

auch diese Entwicklung gilt es zu beobachten. Für 

Krankentransporte und Rettungsdienste, die Wohl-

fahrtsverbände zu denselben Bedingungen wie pri-

vate gewerbliche Unternehmen anbieten, hat es Be-

wegung in der Rechtsprechung gegeben.73

d) Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb schließlich ist 

eine selbstständige nachhaltige Tätigkeit, durch die 

Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile er-

zielt werden und die über den Rahmen einer Vermö-

gensverwaltung hinausgeht (§ 14 AO). Für solche Ak-

tivitäten ist die Steuerbefreiung ausgeschlossen (§ 5 

Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG). Es fällt Körperschaft- und Ge-

werbesteuer an (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG), wenn der 

jährliche Umsatz einschließlich Umsatzsteuer über 

35.000 € liegt (§ 64 Abs. 3  AO).74 Umsätze im wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb unterliegen dem nor-

malen Umsatzsteuersatz von 19 %,75 falls nicht von 

der Kleinunternehmerregelung nach § 19  UStG Ge-

brauch gemacht wird.

7. Satzungsänderung und Auflösung

GmbHs zeichnen sich durch eine große Binnenflexibi-

lität nicht nur hinsichtlich der strategischen und ope-

rativen Tätigkeit, sondern auch in Bezug auf Statusän-

derungen aus. Entsprechende Beschlüsse, die der Gesell-

schafterversammlung obliegen, bedürfen einer Mehrheit 

von 75 % der gültig abgegebenen Stimmen (§§ 53 Abs. 2, 

60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG). Die Änderung des Gesellschafts-

70 Vgl. Penné-Goebel 2006, S. 42 ff.
71 Vgl. Ritter/Marx, in: S&S RS 2/2015.
72 Umfassend Droege 2010, S. 480 ff.
73 Vgl. Orth, in: S&S RS 4/2010, S. 13 ff.; Kaufmann/Schmitz-Herscheidt, in: 

S&S 1/2009, S. 12 f.
74 Vgl. v. Holt/Koch 2015, Rn. 197; Horn 2008, S. 54 f.
75 Weiterführend Klöttschen u. a., in: S&S RS 5/2013.

 ⁄ Etablierung eines Aufsichtsrats;

 ⁄ Verankerung von Zustimmungsvorbehalten und Be-

richtspflichten im Gesellschaftsvertrag;

 ⁄ klare Aufgabenzuweisung zwischen den Gremien so-

wie innerhalb der Organe;

 ⁄ Transparenz grundlegender Informationen wie Ge-

schäftsbericht und Jahresabschluss; weitergehender 

Zugang wesentlicher Anspruchsgruppen;

 ⁄ keine generelle Befreiung vom Selbstkontrahierungs-

verbot im Gesellschaftsvertrag, um die Kontrolle 

über In-sich-Geschäfte zu behalten.67

6. Tätigkeit und Besteuerung

Wie bei allen als gemeinnützig anerkannten Körperschaf-

ten gelten auch für die gemeinnützige GmbH Steuerbe-

günstigungen.68 Voraussetzung dafür ist, dass sie nach 

ihrem Gesellschaftsvertrag (§ 60  AO) und der tatsächli-

chen Geschäftsführung (§ 63 AO) ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-

cke verfolgt (§ 51 AO). Zentrale Bedingung ist die selbst-

lose, also vorrangig altruistisch ausgerichtete Förderung 

(§ 55 AO). Ausschließlich bedeutet, dass alle Tätigkeiten 

der Organisation im Ergebnis auf solche Zwecke gerichtet 

sein müssen (§ 56 AO). Unmittelbar heißt, dass die Kör-

perschaft selbst fördern muss (§ 57 AO). Gewinne dürfen 

zwar erwirtschaftet werden, müssen dann aber für die 

steuerbegünstigten Zwecke gebunden bzw. dürfen nur an 

steuerbegünstigte Gesellschafter ausgeschüttet werden.69 

Das Gemeinnützigkeitsrecht ist ständigen Änderungen 

und Anpassungen unterworfen und bedarf daher der re-

gelmäßigen Beobachtung.

Die Tätigkeitsbereiche gemeinnütziger Körperschaf-

ten werden in vier Sphären der Besteuerung eingeteilt. 

Die Abgrenzung kann im Einzelfall mit Schwierigkeiten 

verbunden sein und bedarf dann Fachkompetenz, exter-

ner Beratung oder der Abstimmung mit dem zuständi-

gen Finanzamt.

a) Der ideelle Bereich ist den satzungsmäßigen gemein-

nützigen Zwecken unmittelbar zugeordnet. Auf der 

Einnahmenseite werden ihm etwa Spendeneinnah-

men oder Zuschüsse der öffentlichen Hand zugewie-

sen. Einkünfte, die direkt diesem Bereich zuzuordnen 

sind, sind vollständig von Ertragsteuern befreit.

b) Wenn Vermögen genutzt wird, etwa durch die ver-

zinsliche Anlage von Kapital, oder wenn unbewegli-

ches Vermögen vermietet oder verpachtet wird, liegt 

eine Vermögensverwaltung vor (§ 14 Satz 3 AO). Ein-

nahmen aus der Vermögensverwaltung sind ebenfalls 

von Ertragsteuern befreit.

c) Der Zweckbetrieb (§§ 65–68 AO) dient der gemeinnüt-

zigen Zweckverfolgung der Organisation und wird 

häufig in der Form der gemeinnützigen GmbH betrie-

ben. Als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14 Satz 1 

und 2 AO) dient er in seiner Gesamtrichtung dazu, die 

67 Vgl. Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 46.; v. Holt/Koch 2015, S. 71 ff.
68 Ein Überblick zu verschiedenen Aspekten der steuerlichen Behandlung 

einer gGmbH etwa bei Schoberer 2008, S. 8 ff.
69 Oben Punkt II.3.3.
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zwecks ist analog § 33 BGB mit Zustimmung aller Gesell-

schafter möglich; bei gemeinnützigen GmbHs sind hier-

bei jedoch auch die Folgen für den gemeinnützigkeits-

rechtlichen Status zu beachten (vgl. insb. §§ 60 Abs. 2, 

61 Abs. 3  AO); insofern empfiehlt sich eine Vorabstim-

mung mit dem Finanzamt. Jede Änderung ist notariell 

zu beurkunden und entfaltet erst mit Eintragung in das 

Handelsregister rechtliche Wirkung (§ 54 Abs. 3 GmbHG).

Gründe, die zur Auflösung einer GmbH führen kön-

nen, nennt § 60 Abs. 1 GmbHG:

 ⁄ der Ablauf der im Gesellschaftsvertrag bestimmten 

Zeit;

 ⁄ der Beschluss der Gesellschafter;

 ⁄ eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Ent-

scheidung;

 ⁄ die Eröffnung des Insolvenzverfahrens; 

 ⁄ die Rechtskraft des Beschlusses, durch den die Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-

lehnt worden ist;

 ⁄ die Rechtskraft einer Verfügung des Registergerichts, 

durch welche ein Mangel des Gesellschaftsvertrags 

festgestellt worden ist und

 ⁄ die Löschung der Gesellschaft wegen Vermögenslo-

sigkeit.

Weitere, eindeutig zu bestimmende Auflösungsgründe 

können im Gesellschaftsvertrag benannt sein, wie etwa die 

Auflösung der geförderten steuerbegünstigten Einrichtung.

Nach erfolgter Auflösung wird die Gesellschaft zunächst 

durch Liquidatoren „in Liquidation“ weitergeführt (§§ 65, 

70 GmbHG); dazu gehört auch die Beendigung der laufen-

den gemeinnützig wirkenden Tätigkeit. Diese sollte mög-

lichst weit gestreckt werden, um zu verhindern, dass die 

Gemeinnützigkeitsvoraussetzungen entfallen.76 Die Aus-

kehrung des Restvermögens darf frühestens nach Ablauf 

des Sperrjahres (§ 73 Abs. 1 GmbHG) erfolgen; dabei ist 

bei der gGmbH der Grundsatz der Vermögensbindung 

zu beachten.77 Die Beendigung erfolgt durch Erstellung 

einer Schlussrechnung und Anmeldung zum Handelsre-

gister (§ 74 GmbHG).

Weitere Wege bieten die Instrumente des Umwand- 

lungsrechts.

III. Gemeinnützige Stiftungen und  
Tochter-GmbHs

Veränderungen der Rahmenbedingungen für gemein-

nütziges Handeln folgen Anpassungsanstrengungen im 

Dritten Sektor. Die Konkurrenz zu privaten Trägern mit 

einem häufig f lexibleren Tarifrecht, Veränderungen bei 

den Leistungsvergütungssystemen der Kostenträger oder 

den Anforderungen des Marktes, Kooperationen mit an-

deren Trägern, die Verschlankung überkomplexer Struk-

turen, die für eine Optimierung der Organisationsstruk-

tur sinnvolle Trennung verbandlicher und betrieblicher 

76 Vgl. BFH v. 16.5.2007, in: DStR 2007, S. 1438; Nr. 6 AEAO zu § 51 AO.
77 Siehe hierzu Punkt II.3.2.

Bereiche78 oder die Abkoppelung betrieblicher Risiken 

von größeren Vermögenswerten oder ideellen Tätigkei-

ten – solche Gründe waren und sind für die Zusammen-

fassung oder Auslagerung von Einrichtungen in GmbHs 

bestimmend.79 Sie bergen Chancen und Risiken.80

Vorteile ergeben sich aus der Konzentration des in die 

GmbH ausgelagerten Betriebs auf wirtschaftliche und fach-

liche Fragen, die Marktbehauptung und die effektive Er-

bringung von Dienstleistungen. Entsprechend werden die 

wirtschaftlichen Risiken zugeordnet. Der Vorstand der/des 

(Allein-)Gesellschafter/s/in Stiftung oder Verein haftet nicht 

mehr unmittelbar für ökonomische Schadensereignisse 

im betrieblichen Bereich; die Haftung geht größtenteils 

auf die GmbH-Geschäftsführung über (§ 43 GmbHG). Als 

Gesellschafterin wird die Mutterorganisation den betrieb-

lichen Bereich zwar noch „überwachen“, den Stiftungs- 

oder Vereinsvorstand trifft aber eine deutlich reduzierte 

persönliche Verantwortung. Die Gremien der Mutterorga-

nisation werden entlastet und können sich wieder stärker 

ihrer eigentlichen ideellen Tätigkeit widmen. So können 

sich an die jeweiligen Anforderungen angepasste Entschei-

dungswege und ausdifferenzierte Organisationskulturen 

entwickeln, die nötig sind, um die Identität der auslagern-

den Nonprofit-Organisation und die Wettbewerbsfähigkeit 

des ausgelagerten Betriebs zu gewährleisten. Neben der 

langfristig wirtschaftlichen Betriebsführung kann auch 

die geplante Veräußerung des betrieblichen Bereichs Mo-

tiv einer Auslagerung auf eine GmbH sein.

Gefahren bestehen insb. an der Schnittstelle von Mut-

terorganisation und GmbH, da hier unterschiedliche Dy-

namiken und Logiken zusammentreffen.81 Ein Reibungs-

punkt ist etwa die Zusammenarbeit zwischen dem zu-

meist ehrenamtlichen Vorstand der Mutterorganisation 

und dem hauptamtlichen Geschäftsführer der ausgela-

gerten GmbH.82 Durch die Auslagerung sind Struktur 

und Steuerung komplexer geworden, der Durchgriff ist 

erschwert. Bei fehlender Aufmerksamkeit und mangel-

hafter Gestaltung kann es zu einem Kontrollverlust der 

Mutterorganisation über ihre Betriebe und zu deren Ab-

koppelung kommen. Hier ist ein entsprechendes Beteili-

gungsmanagement gefragt, das vor allem auch Aspekten 

der unterschiedlichen Organisationskulturen Rechnung 

trägt. Hat die Mutterorganisation bisher öffentliche Zu-

wendungen erhalten, besteht die Gefahr, dass Mittel nicht 

auf die GmbH übertragen werden können, weil sie lang-

fristig zweckgebunden sind. Gleiches gilt bei Entgeltver-

einbarungen und Verträgen über Lieferungen und Leistun-

gen. Diese Aspekte müssen, insb. wenn die Ausgliederung 

von Funktionen auf eine nicht gemeinnützige GmbH er-

folgen soll, im Vorfeld eingehend geklärt werden.

Besonders für unternehmerisch tätige Nonprofit-Orga-

nisationen, die im Laufe der Zeit weitreichende und hete-

78 Gegenüberstellung von Merkmalen verbandlicher und betrieblicher 
Sphäre bei v. Holt/Koch 2015, Rn. 25; Beispiele bei Koch/v. Holt 2003, 
S. 1 f. sowie 17 f.

79 Vgl. Orth, in: S&S RS 5/1999; Schick, in: S&S RS 6/2000.
80 Zu den folgenden Thesen statt vieler v. Holt/Koch 2015, Rn. 1 ff.
81 Vgl. Koch/v. Holt 2003, S. 5.
82 Vgl. Langnickel, in: S&S 1/2008, S. 38 f.
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Steuerpflicht bezieht sich jedoch nur auf die wirtschaft-

lichen Geschäftsbetriebe.88 Von der Steuerpflicht ausge-

nommen sind Geschäftsbetriebe, die als sog. Zweckbe-

triebe der Verwirklichung der steuerbegünstigten Sat-

zungszwecke dienen, und die Vermögensverwaltung. Von 

steuerfreier Vermögensverwaltung ist auszugehen, wenn 

Vermögen genutzt, z. B. Kapitalvermögen verzinslich an-

gelegt wird (hierzu bereits Punkt II.6.).

In dem beschriebenen Gefüge gab es bei der steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Betätigung einer steuerbe-

günstigten Körperschaft eine besondere Gefahrensituation, 

die an die Selbstlosigkeitsvorgabe angeknüpft war, das sog. 

Gepräge89. Nach Auffassung der Finanzverwaltung war 

danach eine Körperschaft nicht steuerbegünstigt, wenn 

ihr die rein wirtschaftliche Tätigkeit bei einer Gesamt-

betrachtung das Gepräge gibt. Mangels klarer und allge-

meingültiger Abgrenzungsmaßstäbe war dieser Grundsatz 

überaus streitanfällig. Die Prüfung des Gepräges wurde 

von Fall zu Fall unter Heranziehung von Kriterien wie 

dem Umfang des jeweils gebundenen Eigenkapitals, dem 

Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben oder des Zeit-

einsatzes vorgenommen. Entfiel etwa der Arbeitseinsatz 

der Beschäftigten zu mehr als 50 % auf den wirtschaftli-

chen Geschäftsbetrieb, löste diese Situation in der Praxis 

Gestaltungsbedarf aus. I. d. R. erfolgte die Ausgliederung 

des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 

in eine steuerpflichtige Kapitalgesellschaft. 

Seit dem 17.1.2012 liegt eine gründliche Überarbeitung 

des Abschnitts  „Steuerbegünstigte Zwecke“ im Anwen-

dungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) vor.90 In Über-

einstimmung mit der neueren Rechtsprechung des BFH91, 

der kritischen Haltung in der Literatur92 und selbst in 

der Finanzverwaltung93 war die Regelung ersatzlos ge-

strichen worden. In der Tat schien es höchst fragwürdig, 

bei einer besonders erfolgreichen Mittelbeschaffungstä-

tigkeit die Gemeinnützigkeit in Frage zu stellen, wo doch 

gerade auf diese Weise zusätzliche Mittel zur Verwirk-

lichung der steuerbegünstigten Zwecke beschafft wer-

den. Mit der Neufassung erfolgte also ein „Perspektiven-

wechsel“ und ein „Abschied von der Geprägetheorie“94. 

Die wirtschaftliche Betätigung ist einer steuerbegünstig-

ten Stiftung nunmehr aber nicht schrankenlos möglich. 

Sie wird jetzt nur am Grundsatz der Ausschließlichkeit 

orientiert.95 Schädlich ist sie dann, wenn sie nicht um der 

steuerbegünstigten Zweckverwirklichung willen erfolgt, 

also etwa zur Mittelbeschaffung für die steuerbegünstig-

ten Zwecke. Eine „Zwecklosigkeit“ dürfte insb. bei dauer-

defizitärer wirtschaftlicher Betätigung in Betracht kom-

men. Insofern könnte sich die „Abkehr vom Gepräge“96 

88 Vgl. Schmidt/Fritz, in: DB 2002, S. 2509 ff.
89 Nr. 2 Satz 2 AEAO zu § 55 Abs. 1 Nr. 12 AO a. F.
90 Neufassung abgedruckt bei Hüttemann, in: S&S RS 1/2012 m. w. N., 

insb. S. 4 ff. Vgl. Graffe, in: Andrick u. a. 2012, S. 139 ff.
91 BFH v. 17.7.1998, in: BStBl. II 2002, S. 162; BFH v. 4.4.2007, in: BStBl. II 

2007, S. 631.
92 Nw. bei Hüttemann, in: S&S RS 1/2012, S. 5 Fn. 20.
93 Eversberg, in: S&S RS 5/2001, S. 3 f.
94 Hüttemann, in: S&S RS 1/2012, S. 4, 5.
95 Nr. 1 Satz 3 AEAO zu § 56 AO.
96 Vgl. schon Mecking, in: S&S 6/2011, S. 34.

rogene Strukturen entwickelt haben, komplexe Leistungs-

bündel vorhalten oder räumlich stark ausgedehnte Aktivi-

täten entfaltetet haben und eine hohe Anzahl von Einrich-

tungen und Beschäftigten ausweisen, die teilweise schon 

auf Gesellschaften ausgegliedert wurden, bietet sich eine 

Neuordnung in einer Holding  – einem Unternehmens-

verbund – an. Durch eine solche Aufgliederung der über-

kommenen Organisation in Konzernstrukturen können 

sich in nochmals potenzierter Weise Effizienz- und Ef-

fektivitätsvorteile durch dezentrale Steuerung und mehr 

Ergebnisverantwortlichkeit, die Begrenzung von Risiken, 

mehr Flexibilität (auch durch Schließung einzelner Berei-

che oder die Aufgabe neuer Tätigkeitsfelder), die Straf-

fung der Organisation durch Reduzierung von Komplexi-

tät und transparente Schnittstellen der Bereiche zur zent-

ralen Geschäftsführung und zu zentralen Diensten sowie 

eine verbesserte persönliche Identifikation und Verbun-

denheit der Beschäftigten untereinander und mit der Ein-

richtung ergeben.83 Konzernstrukturen führen indes auch 

zu erhöhter Komplexität und rechtlichen Risiken,84 die 

einer umfassenden Vorbereitung mit fachkundiger Bera-

tung bedürfen. In solchen Fällen würde als Trägerin der 

Holding (auch „Muttergesellschaft“, Holding-Gesellschaft) 

eine Stiftung oder ein Verein fungieren.85 

Neben zivilrechtlichen Gestaltungsfragen entstehen bei 

der Verselbständigung oder Ausgliederung von Aktivitä-

ten gemeinnütziger Vereine oder Stiftungen in gemein-

nützige GmbHs und bei deren Betrieb sowie bei deren Auf-

lösung und Umstrukturierung besondere und komplexe 

steuerliche Schwierigkeiten (hierzu näher unter III.2.). Sind 

steuerpflichtige GmbHs einbezogen, potenzieren sich die 

Probleme (hierzu näher unter III.1.). Zu klären sind etwa 

Fragen des Einflusses auf die laufende Geschäftsführung 

der (steuerpflichtigen) Tochter-GmbH, einer möglichen 

Betriebsaufspaltung, der umsatzsteuerlichen Organschaft, 

der Einhaltung des Mittelverwendungsgebots oder zeitli-

cher Bindungsfristen.86

1. Die nicht gemeinnützige Tochter-GmbH 

Eine Stiftung oder Körperschaft, die nach Satzung und 

tatsächlicher Geschäftsführung ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige oder andere steuerbegünstigte 

Zwecke verfolgt, wird in diesem sog. ideellen Bereich von 

der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Sie darf sich 

indes zur Mittelbeschaffung auch wirtschaftlich betäti-

gen87 oder eine wirtschaftliche Tätigkeit durch eine Ge-

sellschaft ausüben lassen, an der sie gesellschaftsrecht-

lich beteiligt ist. Wegen des Wettbewerbs zu steuerpflich-

tigen Unternehmen kann sie aber insofern der Körper-

schaft- und Gewerbesteuer unterliegen. Diese partielle 

83 Vgl. v. Holt/Koch 2015, Rn. 58.
84 Vgl. zu den vielfältigen Fragen im Zusammenhang mit der Konzernie-

rung einer Stiftung und ihrem Einfluss auf die Pflichten des Stiftungs-
vorstands nur Rösner 2012.

85 Beispiele in Bundesverband Deutscher Stiftungen 2002.
86 Vgl. etwa Jost 2000; Kaufmann/Schmitz-Herscheidt, in: S&S RS 1/2009, 

S. 7–11; Schröder, in: DStR 2008, S. 1069 ff.; Schauhoff 2010, S. 206 ff. u. 
passim; Mecking, in Andrick u. a. 2012, S. 127 ff.

87 Vgl. Schauhoff, in: Andrick u. a. 2009, S. 122 ff.
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rauf an, in welcher der eingangs genannten steuerli-

chen Sphären (hierzu Punkt II.6) sie einzuordnen ist – im 

steuerbegünstigten ideellen Bereich der Erfüllung des Sat-

zungszwecks,99 in der steuerfreien Vermögensverwaltung, 

im steuerbegünstigten Zweckbetrieb100 oder im steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Diese Ein-

ordnung wirkt sich in vielfacher Hinsicht aus – auf die 

Aufbringung des Stammkapitals, auf die Besteuerung oder 

auch die Rücklagenbildung. Die im Hintergrund wirkende 

Problematik ist darin zu sehen, dass eine Tochter-GmbH 

rechtlich selbstständig, aber – bei entsprechenden Mehr-

heitsverhältnissen – wirtschaftlich unselbstständig ist. Da-

bei gilt ganz grundsätzlich, dass die Beteiligung an einer 

nicht gemeinnützigen Kapitalgesellschaft grundsätzlich 

in die Vermögensverwaltung führt, die Beteiligung an 

einer Personengesellschaft aber zum wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb. Bei Personengesellschaften muss nach der 

Ausrichtung der Gesellschaft unterschieden werden, wo-

bei ertragsteuerlich zwischen vier Gruppen differenziert 

werden kann101 – vermögensverwaltende, gewerblich ge-

prägte, gewerblich infizierte und gewerbliche Personen-

gesellschaften.102

Steuerfragen im Zusammenhang mit der Beteiligung 

gemeinnütziger Stiftungen an einer nicht gemeinnützi-

gen GmbH lassen sich in verschiedenen Konstellationen 

aufwerfen, die dem Schicksal einer Beteiligung folgen.103 

Am Anfang steht der Erwerb der Anteile (Punkt 1.2.1); es 

folgen das Halten (Punkt 1.2.2) und schließlich die Auf-

gabe der Beteiligung (Punkt 1.2.3).

1.2.1 Erwerb der Beteiligung

1.2.1.1 Aus Mitteln der Stiftung (entgeltlich)

Will die Stiftung eine GmbH gründen oder die Beteiligung 

an ihr erwerben, muss sie zunächst das entsprechende 

Stammkapital aufbringen. Entnimmt sie die notwendi-

gen Mittel aus dem Stiftungskapital, handelt es sich zu-

nächst schlicht um eine Vermögensumschichtung, die ge-

meinnützigkeitsrechtlich unschädlich ist. Sie kann aus 

dem Grundstockvermögen, den freien Rücklagen oder 

sonstigen Mitteln erfolgen, die dem Stiftungskapital zu-

zuführen sind. So ist etwa die Finanzierung des Beteili-

gungserwerbs auch aus den Rückläufen eines entspre-

chenden Spendenaufrufs denkbar.104 Schädlich wäre hin-

gegen die Verwendung von zeitnah verwendungspflichti-

gen Mitteln.

99 Als gemeinnützige GmbH bzw. Hilfsperson i. S. d. § 57 Abs. 1 Satz 2 AO, 
vgl. dazu Eversberg, in: S&S RS 5/2001.

100 Wenn in eine GmbH ausgegliederte Zweckbetriebe auch Leistungen für 
fremde Dritte erbringen, kann ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb vorliegen; FG Münster v. 30.5.2011, in: EFG 2012, S. 437.

101 In Anschluss an BFH v. 25.5.2011, in: DB 2011, S. 1669 ff.; dazu statt 
vieler Butler (Anmerkung), in: npoR 2011, S. 91 f.; Kraft, in: ZStV 2011, 
S. 202; Kraft (Anmerkung), in: DStR 2011, S. 1462 f.; Mecking, in: 
S&S 6/2011, S. 34 f.; Schotenroehr, in: DStR 2012, S. 14–17; Wachter 
(Anmerkung), in: ZEV 2011, S. 555 f.; Weisheit, in: DB 2012, S. 142–144.

102 Übersicht bei Klümpen-Neusel, in: StiftungsBrief 2011, S. 207 ff.; 
Mecking, in: S&S 6/2011, S. 34 f. m. w. N.

103 Vgl. Eversberg, in: S&S RS 6/2005.
104 Vgl. § 62 Abs. 3 Nr. 2 AO – Zuwendung zur Aufstockung des Vermögens.

als etwas voreilig erweisen. Es wird sich zeigen, ob die 

Vorstellung vom Gepräge durch die Hintertür nach wie 

vor präsent ist oder sogar die die steuerliche Gefährdungs-

lage verschärft. Jedenfalls werden gesellschaftsrechtliche 

Beteiligungen gemeinnütziger Stiftungen als interessante 

Problemlage in der Rechtswirklichkeit präsent bleiben.97 

1.1 Gründe der Beteiligung
Wenn eine gemeinnützige Stiftung eine gesellschafts-

rechtliche Beteiligung erwirbt, kommen grundsätzlich 

Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KGaA) und Personen-

gesellschaften (GbR, KG, OHG, PartG, stille Gesellschaft) 

in Frage. Umgekehrt kommt die Beteiligung von Gesell-

schaften an einer Stiftung nicht in Betracht, weil sie als 

Zweckvermögen schon begriff lich keine Mitglieder oder 

Gesellschafter haben kann.

Die Gründe für die Veranlassung oder Aufrechterhal-

tung einer gesellschaftsrechtlichen Verbindung sind 

vielfältig: 

 ⁄ So kann der Stifter selbst „seiner“ Stiftung im Wege 

der Anfangsdotation oder Zustiftung eine Gesell-

schaftsbeteiligung übertragen haben – zu Lebzei-

ten oder von Todes wegen. Je nachdem, ob der Anteil 

zum Privat- oder Betriebsvermögen gehörte, zeigen 

sich unterschiedliche steuerliche Folgen.

 ⁄ Im Zuge der Optimierung der Vermögensanlage 

kommt die Affiliation in Betracht, also der Kauf 

einer GmbH zur Erzielung von Einnahmen.

 ⁄ Nicht selten geht es bei der Gründung einer Toch-

tergesellschaft um die Ausgliederung von Aufgaben 

aus dem eigentlichen gemeinnützigen Kerngeschäft 

einer Stiftung, etwa von Service oder Marketing.

 ⁄ Schließlich werden durch Errichtung einer Tochter-

gesellschaft die eingangs erwähnten steuerlichen Ge-

fahren für den Status der Steuerbefreiung vermie-

den. Um den Anschein zu vermeiden, die Unterhal-

tung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes diene 

nicht in rentierlicher Weise der Beschaffung von Mit-

teln für den gemeinnützigen Bereich, werden dann 

steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 

gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in eine 

Kapitalgesellschaft eingebracht. Mitunter entstehen 

regelrechte Holding-Konstruktionen (hierzu bereits 

Punkt III. a. E.),98 bei denen die Stiftung aus ihrer ge-

sellschaftsrechtlichen Position als „Konzernmutter“ 

heraus einen Wettbewerb der Tochtergesellschaften 

anregt, aber auch Kontrolle ausüben kann. Die wirt-

schaftlichen Transaktionen werden transparenter 

und wirtschaftliche Probleme schlagen nicht in vol-

ler Härte auf die Stiftung und ihre Organe durch.

1.2 Steuerliche Behandlung der Beteiligung
Aus Sicht der Stiftung kommt es zur Beurteilung der 

steuerlichen Folgen solcher Beteiligungen vor allem da-

97 Vgl. Graffe, in: Andrick u. a. 2012, S. 139 ff. Gummert, in: Andrick u. a. 
2012, S. 75 ff., im Zusammenhang mit der steuerlichen Optimierung der 
Unternehmensnachfolge.

98 Vgl. etwa Döring/Fischer, in: DB 2007, S. 1831 ff.; Bundesverband Deut-
scher Stiftungen 2002, bes. S. 9 ff.; Schick, in: S&S RS 6/2000.
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gen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs vorliegen soll.111 

Mit einem Urteil von 1971 verfestigte er diese Rechtspre-

chung und legte darin die Grundlagen für das heutige Mei-

nungsbild.112 Danach stellt die Beteiligung an einer Ka-

pitalgesellschaft einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

dar, wenn mit ihr tatsächlich ein entscheidender Einfluss 

auf die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft aus-

geübt wird, die Stiftung durch die GmbH also unmittel-

bar selbst am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil-

nimmt oder ein Fall der Betriebsaufspaltung vorliegt.113

Es ist also entscheidend, ob eine tatsächliche, maß-

gebliche Einflussnahme auf die laufende Geschäftsfüh-

rung gegeben ist. Durch diesen Einfluss wird, so die Be-

gründung für den Durchgriff, „das zwischengeschaltete 

Rechtsgebilde der GmbH … zum Werkzeug für die Teil-

nahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr“.114 Es 

gehe dem steuerbegünstigten Gesellschafter dann nicht 

mehr allein um die Maximierung seines Beteiligungserlö-

ses, sondern um sein marktstrategisches Interesse.

Dafür soll eine Einflussnahme lediglich im Rahmen der 

gesetzlich zugewiesenen Gesellschafterrechte und -pflich-

ten allerdings nicht ausreichen. Auch eine Mehrheitsbe-

teiligung115 oder sogar hundertprozentige Beteiligung der 

gemeinnützigen Stiftung an einer nicht steuerbegünstig-

ten Tochter-GmbH begründet keine Vermutung der Ein-

f lussnahme.116 Vielmehr muss die gemeinnützige Stif-

tung aktiv in die tatsächliche Geschäftsführung bzw. in 

das Tagesgeschäft der GmbH eingreifen117, und das auch 

in erheblichem Maße. Es findet also eine Einzelfallbe-

trachtung statt.118 Die Einflussnahme ist im Zweifel dar-

zulegen, etwa durch Protokolle, schriftliche Weisungen, 

sonstige Schriftstücke oder Zeugen.

Die herrschende Auffassung ist nicht unumstritten. So 

wird mit Blick auf die Praxis und unter Bezug auf die 

§§ 15 ff. AktG vertreten, dass eine Mehrheitsbeteiligung 

grundsätzlich zur Abhängigkeit der Tochtergesellschaft 

führe und daraus die  – widerlegbare  – Vermutung der 

einheitlichen Leitung und der damit entscheidenden Ein-

f lussnahme folge.119 Und es gibt auch die gegenteilige Mei-

nung,120 wonach die Beteiligung an einer Kapitalgesell-

schaft selbst bei Einflussnahme keinen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb darstellen könne, da diese ja selbst steuer-

pflichtig ist. Die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung be-

stehe nur, wenn die gemeinnützige Stiftung ihren Steuer-

vorteil an die Tochter-GmbH weitergebe. 121 Dafür bedeute 

die tatsächliche Einflussnahme nur ein widerlegbares Indiz.

111  BFH v. 21.5.1957, in: BStBl. III 1957, S. 251, zu einer nach § 5 Abs. 1 
Nr. 14 KStG steuerbefreiten Genossenschaft.

112  BFH v. 30.6.1971, in: BStBl. II 1971, S. 753, zu einem Berufsverband; 
vgl. Orth, in: S&S RS 4/2010, S. 12.

113 Engelsing/Muth, in: DStR 2003, S. 917.
114 BFH v. 30.6.1971, in: BStBl. II 1971, S. 754; Lex, in: DB 1997, S. 350.
115 Engelsing/Muth, in: DStR 2003, S. 917; a. A. Arnold, in: DStR 2005, 

S. 583.
116 BFH v. 25.8.2010, in: NV 2011, S. 1313.
117 Übersicht bei Götz, in: StiftungsBrief 2009, S. 134.
118 M. w. N. Schleswig-Holsteinisches FG v. 11.5.2011, in: DStRE 2012, 

S. 230 f.
119 Arnold, in: DStR 2005, S. 581.
120 Arnold, in: DStR 2005, S. 581.
121 Hüttemann 2018, Rn. 6.133.

Selbstverständliche stiftungsrechtliche Voraussetzung ist, 

dass die Satzung Vermögensumschichtungen und einen 

Anteilserwerb erlaubt. Evtl. können auch Anzeigen- oder 

Genehmigungspflichten gegenüber der Stiftungsaufsichts-

behörde zu beachten sein.

1.2.1.2 Durch (Zu)Stiftung (unentgeltlich)

Die Übertragung einer Beteiligung aus dem Privatver-

mögen des Stifters oder Zustifters auf die steuerbegüns-

tigte Stiftung ist eine Zuwendung, die zum Spendenab-

zug berechtigt.105 Als Sachzuwendung ist sie nach § 10b 

Abs. 2 Satz 3 Hs. 1 EStG grundsätzlich mit dem gemeinen 

Wert zu bewerten. Die Höhe der Zuwendung aus dem 

Privatvermögen richtet sich aber gem. des § 10b Abs. 3 

Satz 3 Hs. 2 und Satz 4 EStG nach den fortgeführten An-

schaffungs- und Herstellungskosten, wenn die (hypothe-

tische) Veräußerung der zugewendeten Sache einen Be-

steuerungstatbestand erfüllt. Das ist der Fall bei der Zu-

wendung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, die nach 

dem 31.12.2008 angeschafft wurden, oder bei Anteilen an 

Kapitalgesellschaften, die vor dem 1.1.2009 angeschafft 

wurden und an denen der Spender innerhalb der letzten 

fünf Jahre zu mind. 1 % beteiligt war106. Auf diese Weise 

soll eine Gleichbehandlung von Spenden aus Privat- und 

Betriebsvermögen stattfinden.

Bei der Übertragung der Beteiligung aus dem Betriebs-

vermögen besteht ein Wahlrecht des Stifters, ob er die Ent-

nahme mit dem Teilwert (unter Aufdeckung der stillen 

Reserven) oder dem Buchwert bewertet sehen möchte.107

1.2.2 Halten der Beteiligung

1.2.2.1 Grundsatz: Als Vermögensverwaltung  

steuerfrei

Nach Auffassung der Rechtsprechung108, der ganz h. M. 

in der Literatur109 und der Finanzverwaltung110 gilt die 

Beteiligung einer steuerbegünstigten Stiftung an einer 

GmbH, wie erwähnt, grundsätzlich als Vermögensverwal-

tung (§ 14 Satz 3 AO) und ist damit steuerfrei. Dies gilt 

unabhängig davon, ob es sich um eine Minderheits- oder 

Mehrheitsbeteiligung handelt.

1.2.2.2 Ausnahme: Als wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb steuerpflichtig

Bereits 1957 hatte der BFH einschränkend festgestellt, 

dass dann, wenn die Beteiligung eine im Rahmen des Ge-

schäftsbetriebs der Körperschaft ins Gewicht fallende Be-

deutung hat bzw. eine gleichartige Betätigung und gleich 

gerichtete Interessen in ihrer Gesamtheit festzustellen 

seien, eine Beteiligung im Rahmen eines steuerpflichti-

105 Vgl. Eversberg, in: S&S RS 6/2005, S. 3.
106 Vgl. § 17 EStG.
107 Vgl. Eversberg, in: S&S RS 6/2005, S. 4.
108 BFH v. 30.6.1971, in: BStBl. II 1971, S. 753 f.; BFH v. 27.3.2001, in: NZG 

2002, S. 490. 
109 Buchna u. a. 2010, S. 295; Eggers, in: DStR 2007, S. 464; Engelsing/

Muth, in: DStR 2003, S. 917; Mueller-Thuns/Jehke, in: DStR 2010, 
S. 906; Schauhoff 2010, S. 365. Vgl. auch Meining, in: DStR 2006, S. 352.

110 Nr. 3 Sätze 3, 4 AEAO zu § 64 Abs. 1 AO; vgl. R 16 Abs. 5 KStR, R 8 Abs. 5 
KStR für steuerbefreite Berufsverbände. 
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Zur laufenden Geschäftsführung gehören die tatsäch-

lichen und rechtsgeschäftlichen Handlungen, die der ge-

wöhnliche Betrieb der Gesellschaft mit sich bringt, und 

solche organisatorischen Maßnahmen, die zur gewöhn-

lichen Verwaltung der Gesellschaft gehören.122 Darunter 

fallen z. B. Planungsaufgaben, gesetzlich zugewiesene Auf-

gaben eines Geschäftsführers bzw. die Vorbereitung und 

Abwicklung der täglichen Geschäfte. Zustimmungspflich-

tige und ungewöhnliche Geschäfte wie z. B. der Erwerb 

von Beteiligungen, Verkäufe bedeutsamer Grundstücke 

oder die Einführung neuer Produktgruppen gehen über 

das Tagesgeschäft hinaus.123 Gleiches gilt für die Einfluss-

nahme auf die grundsätzlichen Strukturen der Geschäfts-

führung, z. B. unternehmerische Planung, die (Ab)Beru-

fung der Geschäftsführung, der Erlass von Geschäftsord-

nungen oder die Ausübung von Informationsrechten.

Es sind vier Fallgruppen der aktiven Einflussnahme auf 

die tatsächliche Geschäftsführung herausgearbeitet wor-

den.124 Dabei ist die Intensität der Zuordnung umstritten. 

Manche sehen in den Fallgruppen klare Entscheidungs-

vorgaben, andere nur Indizien.

1.2.2.2.1 Personalunion

Die gemeinnützige Stiftung nimmt auf die laufende Ge-

schäftsführung der nicht gemeinnützigen Tochter-GmbH 

Einfluss, wenn die Geschäftsführung der Tochter-GmbH 

und Vorstand oder Geschäftsführung der Mutter-Stiftung 

mit derselben Person besetzt sind, d. h. Personenidentität 

vorliegt.125 Eine Aufteilung der Entscheidungen und der 

Abwicklung des Tagesgeschäfts ist dann zwischen Mutter 

und Tochter schwer bis gar nicht möglich, jedenfalls nicht 

eindeutig bestimmbar. Es muss von einem Abhängigkeits-

verhältnis der Geschäftsführung der Tochter-GmbH von 

den Organen der Stiftung, von einer „untrennbaren Ver-

mischung der Tätigkeitssphären“126 ausgegangen werden.

Eine solche Personenidentität liegt nach einer neueren 

Entscheidung allerdings bei nur partieller Personeniden-

tität nicht vor, wenn etwa der Vorstand der Stiftung zu-

gleich einer der nicht allein vertretungsberechtigten Ge-

schäftsführer der Tochter-GmbH ist. In einem solchen 

Fall fehlt es an einer von der Mitwirkung eines anderen 

Mitglieds des Vertretungsorgans unabhängigen Einfluss-

nahme auf die Geschäftsführung der GmbH.127

1.2.2.2.2 Aufsichtsrat/Beirat

Verfügt die Tochtergesellschaft über einen weitgehend 

unabhängigen Aufsichtsrat bzw. Beirat und verzichtet 

der Stiftungsvorstand als Gesellschafter zugunsten die-

ser Gremien ausdrücklich auf sein Weisungsrecht, kann 

dies als fehlende Einflussnahme gewertet werden. Vor-

aussetzung ist, dass sich die steuerbegünstigte Körper-

122 BFH v. 7.12.1994, in: BStBl. II 1995, S. 175; BFH v. 3.7.1997, in: BStBl. II 
1998, S. 86; Lex, in: DB 1997, S. 351.

123 Ausführlich Lex, in: DB 1997, S. 351.
124 Augsten, in: ZStV 2012, S. 21.
125 Zurückhaltend FG Köln v. 15.7.2009, in: EFG 2010, S. 350; Lex, in: DB 

1997, S. 350.
126 Schauhoff 2010, S. 367.
127 BFH v. 25.8.2010, in: NV 2011, S. 1313.

schaft nicht mehrheitlich im Aufsichtsrat bzw. Beirat 

durchsetzen kann.

1.2.2.2.3 Betriebsaufspaltung

Die Betriebsaufspaltung128 wird in Fällen begründet, in 

denen die gemeinnützige Stiftung („Besitzunternehmen“) 

der steuerpflichtigen Tochtergesellschaft („Betriebsunter-

nehmen“) wesentliche Betriebsgrundlagen überlässt 

(sachliche Verflechtung) und eine personelle Verflech-

tung zwischen ihnen entsteht.129 

Wenn sich beide Unternehmen auf einen einheitlichen 

geschäftlichen Betätigungswillen stützen, ist eine perso-

nelle Verflechtung anzunehmen. Dies wird beim Vorlie-

gen von Beherrschungsidentität angenommen, wenn also 

aus vertraglichen, gesellschaftsrechtlichen oder auch fak-

tischen Gründen die Mutter beim Tochterunternehmen 

einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen 

durchsetzen kann.130 Personelle Verflechtung liegt z. B. 

vor, wenn die gemeinnützige Stiftung über die Mehrheit 

von Anteilen und Stimmrechten verfügt und so das Unter-

nehmen mittelbar beherrscht.131 Nach der Rechtsprechung 

reicht es auch aus, wenn die Stiftung in der Gesellschaf-

terversammlung in Form von Beschlüssen der Geschäfts-

führung Einzelweisungen in allen Fragen der laufenden 

Geschäftsführung erteilen kann.132 Auf die konkrete Be-

setzung der Gremien kommt es dann nicht mehr an.

Eine sachliche Verflechtung liegt vor, wenn eine we-

sentliche Betriebsgrundlage – etwa Immobilien oder Mar-

kenrechte – an die Tochtergesellschaft zur Nutzung über-

lassen wurde,133 sei es entgeltlich oder leihweise.134 Die 

Beurteilung der Bedeutsamkeit erfolgt aus der Sicht der 

nutzenden Betriebsgesellschaft. Von einer wesentlichen 

Betriebsgrundlage ist auszugehen, wenn sie im funktio-

nalen Sinne bedeutsam ist, d. h. ein Wirtschaftsgut mit er-

heblichem Gewicht für den Betriebsablauf darstellt, mit-

hin für die Fortführung des Betriebs notwendig ist oder 

dem Betrieb das Gepräge gibt.135 Die früher strengeren 

Anforderungen sind durch die neuere Rechtsprechung ge-

lockert worden. Daher bildet bereits ein Verwaltungsge-

bäude eine wesentliche Betriebsgrundlage, wenn es die 

räumliche und funktionale Grundlage für die Geschäfts-

tätigkeit der Betriebsgesellschaft bildet, selbst wenn es 

128 Das Rechtsinstitut wird zurückgeführt auf eine Ansprache des Staats-
sekretärs im Reichsfinanzministerium, Fritz Reinhardt, die er am 
23.10.1936 auf der Jahrestagung der Akademie für Deutsches Recht 
zur „Beurteilung von Tatbeständen nach nationalsozialistischer 
Weltanschauung“ hielt. Danach könne nicht mehr geduldet werden, 
wenn durch eine Aufspaltung in eine Betriebskapitalgesellschaft und 
eine Besitzpersonengesellschaft durch Abzüge der Pachtzinsen und 
Geschäftsführergehälter die Gewerbesteuer geschmälert werde; vgl. 
Boedicker, in: ZSt 2006, S. 134.

129 BFH v. 8.11.1971, in: BStBl. II 1972, S. 63.
130 Boedicker, in: S&S 3/2006, S. 24.
131 BFH v. 25.8.2010, in: NV 2011, S. 1313; BFH v. 16.6.1982, in: BStBl. II 

1982, S. 662; BFH v. 9.9.2011, in: DStR 2011, S. 2236; kritisch Stoschek/
Sommerfeld, in: DStR 2012, S. 215 ff.

132 BFH v. 21.5.1997, in: NV 1997, S. 825; Boedicker, in: ZSt 2006, S. 136.
133 BFH v. 25.8.2010, in: NV 2011, S. 1313
134 BFH v. 24.4.1991, in: BStBl. II 1991, S. 713 f.
135 BFH v. 7.4.2010, in: DStR 2010, S. 1518; BFH v. 24.8.1989, in: BStBl. II 

1989, S. 10115; BFH v. 19.1.1983, in: BStBl. II 1983, S. 312.

Lizenziert für Herr Dr. Christoph Mecking.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
02

0 
 -

 (
w

w
w

.s
us

di
gi

ta
l.d

e)
 -

  2
7.

04
.2

02
0 

- 
15

:5
2 

- 
(d

s)

58
70

13
05

38
79



Stiftung&Sponsoring RS 02.20 17

Rote Seiten  

komme, wenn die Körperschaft über eine Zusammenfas-

sung mehrerer Beteiligungen in einer konzern- und ge-

schäftsleitenden Holding planmäßig Unternehmenspoli-

tik betreibt.141

1.2.2.3 Rückausnahme: Rein vermögens-

verwaltende Tätigkeit

Erbringt die Tochter-GmbH keine eigene operative Ge-

schäftstätigkeit, erzielt sie also ihrerseits nur Erträge aus 

Vermögensanlage, Vermietung und Verpachtung, ist sie 

also rein vermögensverwaltend tätig, ist der zuvor be-

schriebene entscheidende tatsächliche Einfluss auf de-

ren Geschäftsführung indes unschädlich. Es wird dann 

kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb angenommen; viel-

mehr werden die Erträge dann auch der steuerfreien Ver-

mögensverwaltung zugeordnet.142

1.2.3 Veräußerung der Beteiligung
Hält die Stiftung die Beteiligung an der GmbH nicht 

im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, 

bleibt der Veräußerungsgewinn steuerfrei.143 Er erhöht 

dann als Umschichtungsgewinn das Grundstockvermö-

gen oder die Umschichtungsrücklage, wenn eine solche 

gebildet wird.

2. Die gemeinnützige Tochter-GmbH

2.1 Gemeinnützigkeitsrechtliche Zuordnung  
der Beteiligung

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist die Beteili-

gung einer steuerbegünstigten Stiftung an einer steuer-

begünstigten Kapitalgesellschaft grundsätzlich der Ver-

mögensverwaltung zuzuordnen (vgl. § 14 Satz 3 AO144).

Mit dem Argument, die Beteiligung erfolge regelmä-

ßig nicht in Erwartung einer angemessenen Eigenkapi-

talrendite, sondern zur Verwirklichung steuerbegünstig-

ter Zwecke wird indes vertreten, dass die Beteiligung eher 

der ideellen bzw. der Zweckbetriebssphäre zuzuordnen 

sei.145 Damit könnten für den Erwerb solcher Beteiligun-

gen auch zeitnah verwendungspflichtige Mittel eingesetzt 

werden (vgl. so jetzt auch § 58 Nr. 3 AO, sog. Endowment).

Je nach Zuordnung wäre jedenfalls bei Abgabe der Ge-

sellschaftsanteile der Erlös wieder der Sphäre zuzuführen, 

aus der die Beteiligung seinerzeit finanziert wurde, also 

i. d. R. dem Grundstockvermögen oder der freien Rücklage.

2.2 Abgabe der Beteiligung
Gesellschaftsrechtlich ist die Stiftung frei (§ 91 GmbHG), 

ganz oder teilweise über ihre Anteile an ihrer gGmbH zu 

verfügen und sich auch von ihnen zu trennen. Schuld-

rechtlich erfolgt die Übertragung vor allem durch Ver-

kauf oder Schenkung, dinglich durch Abtretung. Beide 

Geschäfte bedürfen der notariellen Beurkundung. Eine 

Vinkulierungsvorschrift im Gesellschaftsvertrag ist nicht 

141 BFH v. 25.8.2010, in: NV 2011, S. 1313.
142 Nr. 3 Satz 5 AEAO zu § 64 Abs. 1 AO.
143 Schindler, in: DB 2001, S. 448 ff.
144 Nr. 3 Satz 4, 7 AEAO zu § 64 Abs. 1 AO.
145 Vgl. Hüttemann 2018, Rn. 5.171 m. w. N.

mühelos substituierbar ist.136 Auch immaterielle Wirt-

schaftsgüter, etwa der Geschäftswert137, die für den Be-

trieb wesentlich sind, können eine Betriebsaufspaltung 

begründen.

Dagegen gilt nach der Rechtsprechung eine Namens-

identität zwischen Mutter und Tochter nicht unbedingt als 

Überlassung wesentlicher Betriebsgrundlagen.138 Hat die 

gemeinnützige Stiftung bei der Bestimmung der Firma der 

Tochter-GmbH einen Namen gewählt, der dem ihren ent-

spricht, hat sie den personenrechtlichen Bezug zu ihrem 

Namen aufgehoben. Die GmbH führt ihn mit ihrer Ent-

stehung aus eigenem Recht. Die Stiftung könnte ihr das 

Auftreten unter ihrer Firma selbst dann nicht untersagen, 

wenn sie ihre Gesellschafterstellung aufgegeben hätte. An-

ders ist es nur, wenn das Recht zur Führung des Namens 

zeitlich begrenzt oder ihr nur bis auf Widerruf erlaubt 

wurde oder wenn der Name als Marke Verkehrsgeltung 

hat und der Markenschutz in der Stiftung entstanden ist.

Auch ein Zusammenhang zwischen Unternehmens-

zweck der GmbH und Stiftungszweck bedeutet nicht un-

bedingt die Überlassung wesentlicher Betriebsgrundlagen: 

In den verbreiteten Fällen, wo zur Vermeidung von Ge-

fahren für die Steuerbegünstigung steuerpflichtige wirt-

schaftliche Geschäftsbetriebe gegen Gewährung von Ge-

sellschaftsrechten in eine GmbH eingebracht werden, er-

hält diese ihre Aufgabe als eigenen Unternehmensgegen-

stand gesellschaftsvertraglich zugewiesen.

Liegt ein Betriebsaufspaltungsfall vor, werden die Wirt-

schaftsgüter, die die wesentliche Betriebsgrundlage dar-

stellen, sowie die Beteiligung an der Tochter-GmbH zum 

Betriebsvermögen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 

der gemeinnützigen Stiftung gezählt. Die Gewinnausschüt-

tungen aus der Betriebs-GmbH und die Pachtzahlungen für 

die Nutzung der wesentlichen Betriebsgrundlage werden 

bei ihr als steuerpflichtige Betriebseinnahmen erfasst.139

1.2.2.2.4 Enge wirtschaftliche Verflechtung

Wenn zwischen der steuerbegünstigten Stiftung und der 

GmbH ein Organschaftsverhältnis besteht, liegt eine Ein-

gliederung in das Unternehmen vor. Grundsätzlich kann 

dann auch der Fall einer Beeinflussung der tatsächlichen 

Geschäftsführung vorliegen. Allerdings ist das Merkmal 

der tatsächlichen entscheidenden Einflussnahme auf die 

laufende Geschäftsführung enger gefasst als die Anfor-

derung an die organisatorische Eingliederung i. S. d. um-

satzsteuerlichen Organschaft gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG. 

Bei der umsatzsteuerlichen Organschaft ist ausreichend, 

wenn der Organträger durch organisatorische Maßnah-

men sicherstellt, dass in der Organgesellschaft sein Wille 

auch tatsächlich ausgeführt wird.140 Die einfache Perso-

nalunion reicht nicht.

In einem Urteil aus dem Jahr 2010 hat der BFH neben-

bei angeführt, dass eine Zurechnung der Beteiligung zum 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auch dann in Betracht 

136 BFH v. 23.5.2000, in: BStBl. II 2000, S. 622; Schauhoff 2010, S. 365.
137 BFH v. 14.1.1998, in: DB 1998, S. 1262 ff.
138 BFH v. 25.8.2010, in: NV 2011, S. 1313.
139 Vgl. dazu auch Jost, in: DB 2007, S. 1664 ff.
140 Vgl. Fritz 2003, S. 121.

Lizenziert für Herr Dr. Christoph Mecking.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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fall an (z. B. Zweckidentität, Bestandserhaltungsgrundsatz). 

Für den Fall, dass der Veräußerungspreis über dem Wert 

der eingezahlten Kapitalanteile und dem gemeinen Wert 

der Sacheinlagen der Anteile läge, gilt zunächst, dass das 

Gewinnausschüttungsverbot für die Stiftung wegen § 58 

Nr. 1 bzw. 2 AO nicht gilt; so darf sie unbeschadet des § 55 

Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 AO Mittel aus der GmbH erhalten. Für 

sie hat damit auch die Wertsteigerung der gGmbH, also 

der Rücklagen bzw. stillen Reserven, einen wirtschaftli-

chen Wert, den sie auch realisieren könnte. Konsequenter-

weise müsste wegen des Begünstigungsverbotes bei einem 

steuerpflichtigen Erwerber auch die Realisierung dieser 

Wertsteigerung durch einen erhöhten Kaufpreis erfolgen. 

Wird ein höherer Preis erzielt, handelt es sich um einen 

Umschichtungsgewinn der Stiftung, der je nach Satzungs-

bestimmung ganz oder teilweise zur Verwirklichung des 

Stiftungszwecks verwendet oder einer Umschichtungs-

rücklage zugeführt werden kann, die zugunsten der Mittel 

oder des Vermögens aufgelöst werden darf. Bei der Preis-

bildung ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Wert-

steigerung für den steuerpflichtigen Erwerber einen gerin-

geren Nutzen hat, weil dieser sie nur um den Preis eines 

vorherigen Ausstiegs aus der Gemeinnützigkeit (mit einer 

zehnjährigen Nachversteuerung) umsetzen kann. Wenn 

der Erwerber diese Ausstiegsentscheidung nicht alleine 

treffen kann, ist diese Möglichkeit aber eher fernliegend. 

Insofern und auch wegen des wegen § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO 

fehlenden Gewinnausschüttungsverbots sollte es vertret-

bar sein, die Anteilsübertragung zum Buchwert vorzuneh-

men. Gleichwohl bleibt ein Störgefühl, wenn ein steuer-

pflichtiger Erwerber von einer steuerbegünstigten Stiftung 

eine Sache zu einem Preis weit unter dem Substanzwert 

erwirbt. Um Sicherheit zu erhalten, könnte eine Abstim-

mung mit dem zuständigen Finanzamt stattfinden, ggf. 

durch Erteilung einer verbindlichen Auskunft.

IV. Kurz & knapp

Die gemeinnützige GmbH (gGmbH) als steuerbegünstigte 

Kapitalgesellschaft zur Verfolgung gemeinwohlorientier-

ter Zwecke ist insb. dann eine interessante Rechtsformal-

ternative zu Stiftung und Verein, wenn eine wirtschaft-

lich oder betrieblich ausgerichtete Tätigkeit bezweckt 

werden soll. Sie ist auf die Beteiligung nur weniger Per-

sonen angelegt, wobei diese nicht unbedingt an der Ge-

schäftsführung, aber aufgrund ihrer Kapitalbeteiligung 

an der Ausübung von Kontrollrechten interessiert sind. 

Angesichts der Ökonomisierung des Dritten Sektors sowie 

eines steigenden Wettbewerbsdrucks wird die gemeinnüt-

zige GmbH zur Lösung struktureller und wirtschaftlicher 

Probleme eingesetzt. Speziell die Stiftungs-GmbH kann 

ein Substitut für die Stiftung sein; sie kann aber nicht die 

besonderen steuerlichen Vorteile und stiftungsinhärente 

Stabilität in Anspruch nehmen.

Bei Gründung und Betrieb der gemeinnützigen GmbH 

sind die gesellschaftsrechtlichen Vorgaben des GmbHG und 

die steuerlichen Beschränkungen der §§ 51 ff. AO in be-

sonderer Weise zu beachten und zu harmonisieren. Auch 

wenn die ideelle Zielsetzung zu keiner gesellschaftsrecht-

lichen Sonderbehandlung der GmbH führt, bestehen insb. 

hinderlich, wenn die Stiftung Alleingesellschafterin ist. 

Soll nur ein Teil der Beteiligung übertragen werden, be-

darf es ggf. der Teilung des bisher einzigen Geschäfts-

anteils.

Stiftungsrechtlich bestehen keine Einschränkungen, 

wenn die Stiftung nach ihrer Satzung nicht zum Halten 

der Beteiligung verpflichtet ist. Problematisch könnte aber 

eine Schenkung sein, wenn der Gesellschaftsanteil Teil des 

Grundstockvermögens ist, das nach der Satzung in sei-

nem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten ist.

Steuerrechtlich kommt eine Schenkung nur an eine 

andere steuerbegünstigte Körperschaft in Betracht (§ 58 

Nr. 1, 2 AO). Die Schenkung an einen steuerpflichtigen Er-

werber, z. B. den Geschäftsführer, wäre als Verstoß gegen 

verschiedene gemeinnützigkeitsrechtliche Prinzipien (insb. 

das Begünstigungsverbot des § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO oder 

das Ausschließlichkeitsgebot des § 56 AO) zu werten und 

könnte zu Sanktionen, insb. zum Entzug der Steuerbe-

günstigung führen.

Wie die Veräußerung von Anteilen an einer gGmbH zu 

beurteilen ist, wird intensiv diskutiert.146 Allerdings geht 

es dabei vorrangig um die Frage, ob ein steuerpflichtiger 

Anteilseigner die Beteiligung zu einem höheren Preis als 

dem Nominalwert der Anteile veräußern darf. Hierzu wird 

mit § 55 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AO argumentiert, wonach der 

Gesellschafter keine Gewinnanteile oder sonstigen Zuwen-

dungen und bei Ausscheiden nicht mehr als die einge-

zahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert geleiste-

ter Sacheinlagen (zurück) erhalten darf. Dabei würde ein 

höherer Kaufpreis die Gemeinnützigkeit der gGmbH an 

sich gar nicht berühren, da sie in ihrer Integrität und Ver-

mögenssphäre durch den Veräußerungsvorgang nicht be-

rührt scheint. Der Veräußerer bekommt ja keine Zahlung 

von der gGmbH „zurück“ (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 AO). Gegen 

dieses Verständnis wird indes argumentiert, dass auch 

Wertsteigerungen innerhalb der gGmbH für gemeinnüt-

zige Zwecke gebunden werden sollen. Ein höherer Kauf-

preis aber würde nur wegen höherer Rücklagen bzw. stil-

ler Reserven gezahlt. Damit soll eine Veräußerung der 

Beteiligung über dem Buchwert ausgeschlossen sein, da 

sie eine „Umgehung“ des Gewinnausschüttungsverbotes 

darstellt. Veräußert also ein steuerpflichtiger Anteilseig-

ner seine Anteile an einer steuerbegünstigten Kapitalge-

sellschaft, liegt regelmäßig eine Mittelfehlverwendung 

i. S. d. § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO vor, wenn der Veräußerungs-

preis über dem Wert der eingezahlten Kapitalanteile und 

dem gemeinen Wert der Sacheinlagen der Anteile liegt.147 

Offen bleibt die Frage, zu welchem Preis ein steuerbe-

günstigter Anteilseigner, wie z. B. eine gemeinnützige Stif-

tung, seine Anteile an einer steuerbegünstigten Kapital-

gesellschaft übertragen darf. Jedenfalls bei Veräußerung 

an einen steuerpflichtigen Erwerber ist es wegen des Be-

günstigungsverbots schädlich, wenn die Stiftung den An-

teil zu einem Preis veräußern würde, der unter dem Buch-

wert läge, wenn der Verkehrswert höher liegt. Bei einem 

steuerbegünstigten Erwerber kommt es auf den Einzel-

146 Vgl. Weidmann/Kohlhepp 2014, S. 81, 212 ff.
147 BFH v. 12.10.2010, in: DStR 2011, S. 20.

Lizenziert für Herr Dr. Christoph Mecking.
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2|2011  Christoph Mecking / Susanne Zink: Personal und Stiftungen. Zur erfolg-

reichen Führung von Nonprofit-Organisationen in herausfordernden 
Zeiten

3|2011  Tilo Kurz / Susanne Elger / Claudia Mareck: Förderung des öffentlichen 
Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege. Aktuelle 
steuerliche Entwicklungen in Theorie und Praxis

4|2011  Oliver Rulle: Die gemeinnützige eingetragene Genossenschaft. Leitfa-
den zur Ausgestaltung als steuerbegünstigte Körperschaft

5|2011  K. Jan Schiffer / Matthias Pruns: Unternehmensnachfolge mit Stiftun-
gen. Ein ganz besonderes Rezept

6|2011  Ingo Strugalla (Hrsg.): Stiftungen in der Metropolregion Rhein-Neckar. 
Impulsgeber bürgerschaftlicher Verantwortung

1|2012  Rainer Hüttemann: Der neue Anwendungserlass zu den §§ 51 – 68 AO
2|2012  Gabriele Ritter: Venture Philanthrophy, Social Entrepreneurship, Social 

Business. Eine Betrachtung aus der Sicht des Gemeinnützigkeitsrechts
S|2012  Bernhard Lorentz / Johannes Meier: Strategische Philanthropie zum 

Klimaschutz. Ansätze am Beispiel der Stiftung Mercator und der Euro-
pean Climate Foundation

3|2012  Harald Spiegel / Thomas Fritz: Die E-Bilanz – Anwendungsbereich und 
Rechtsfolgen bei gemeinnützigen Stiftungen

4|2012  Markus Heuel: Die Treuhandstiftung – Grenzen und Möglich keiten
5|2012  Maximilian Eiselsberg / Florian Haslwanter / Helmut Moritz: 

Stiftungs standort Österreich. Bedeutung, Recht und Steuern
6|2012  Martin Käthler: Kirchliche Stiftungen in Deutschland. Bewegte Vergan-

genheit. Dynamische Gegenwart. Große Zukunft?
1|2013  Ralf Klaßmann / Gabriele Ritter: Das „Gesetz zur Stärkung des Ehren-

amts“ und seine Auswirkungen für steuerbegünstigte Stiftungen
2|2013  Felix Streiter: Die Gestaltung von Förderrichtlinien: Ein Leitfaden für die 

Stiftungspraxis
3|2013  Barbara Meyn: Stiftung und Vermögensverzehr. Zivil- und spenden-

rechtliche Auswirkungen des Ehrenamtsstärkungsgesetzes für Ver-
brauchsstiftung & Co.

4|2013  Jens Rehländer: Wie Stiftungen vom Web 2.0 profitieren. Eine Anleitung 
zum Verständnis und Nutzen sozialer Netzwerke

5|2013  Gert Klöttschen / Jochen Johannes Muth / Katharina Krumpen / 
Volkmar Heun: Stiftung und Umsatzsteuer (Teil I). Allgemeines zur 
Umsatzbesteuerung gemeinnütziger Stiftungen

6|2013  Sabine Ehlers / Ralf Schmidt / Sabine Korfmann / Iris Melzer / Martin 
Klöck / Heribert Brixius: Sponsoring – Steuerrecht aktuell

1|2014  Rainer Hüttemann / Peter Rawert: Die notleidende Stiftung
2|2014  Gert Klöttschen / Jochen Johannes Muth / Katharina Krumpen /  

Volkmar Heun: Stiftung und Umsatzsteuer (Teil II). Gestaltungsoptionen 
zum Vorsteuerabzug

3|2014  Gabriele Ritter: Compliance im Nonprofit-Bereich. Hilfreiche Unterstüt-
zung oder Modeerscheinung?

4|2014 Bernadette Hellmann / Stefan Nährlich: Bürgerstiftungen in Deutsch-
land. Entwicklung, Funktionen, Perspektiven

5|2014 Matthias Nagel (Hrsg.): Erbbaurechte. Eine alternative Vermögensanla-
ge für Stiftungen

6|2014 Susanne Kutz / Annika Noffke (Hrsg.): Geschichten erzählen. Wie Stif-
tungen mit Storytelling arbeiten (können)

1|2015 Christoph Regierer / Oliver Haupt / Moritz J. Mühling: Crowdfunding 
und Crowdinvesting. Rechtliche und tatsächliche Entwicklungen

2|2015 Gabriele Ritter / Katharina Marx: Europa und Nonprofits. (K)eine be -
herr schbare Rechtsmaterie?

3|2015 Jürgen Schlichting: Stiftungsgründung aus unternehmerischer Per-
spektive. Ein Stiftungskonzept zur Sicherung von Nachhaltigkeit und 
Flexibilität

4|2015 Jutta Schröten / Stefan Nährlich: Service Learning. Mit bürgerschaft-
lichem Engagement Bildungs- und Lernziele erreichen

5|2015 Martin Schunk: Das Unmittelbarkeitsgebot nach § 57 AO. Stand, 
Reform, Tellerrand

6|2015 Volkmar Heun / Katharina Krumpen / Jasmin Neumann / Andreas  
Stamm: Alternativen der Unternehmensnachfolge – Stiftungen?

1|2016 Norbert Winkeljohann / Ulrich Störk  / Berthold Theuffel-Werhahn: 
Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht? Die Ergebnisse der 
PwC-Stiftungsstudie 2016 (Teil 1)

2|2016 Norbert Winkeljohann / Ulrich Störk  / Berthold Theuffel-Werhahn: 
Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht? Die Ergebnisse der 
PwC-Stiftungsstudie 2016 (Teil 2)

3|2016 Volker Then / Konstant Kehl: Investieren mit sozialer Wirkung. Social 
Impact Investing

4|2016 Andreas Schiemenz / Angela Krzykowski: Die Großspendenakquise. 
Chancen, Herausforderungen und Möglichkeiten

5|2016 Thomas Schmallowsky: Sind Stiftungsvorstände abhängig be schäftigt? 

6|2016 Thomas Zellweger / Melanie Richards / Peter Englisch / Bernhard 
Lorentz: Philanthropie im Familienunternehmen

1|2017  Oliver Scheytt / Lisa Höhne / Svenja Reiner / Annika Sandtner / Sabri-
na Huber / Marie Meininger / Katharina Reitz / Christian Jansen / Dirk 
Schütz: Wie finden Stiftungen  qualifiziertes Personal? 10  Schritte zur 
wirkungsvollen Personalgewinnung von Kulturstif tungen

2|2017 Alexander Etterer / Martin Wambach: Werkzeuge für mehr Orien  tie rung 
und Sicherheit bei der Kapitalanlage von StiftungenAnlagerichtlinie, Ver-
mögensausschreibung, Vermögensreporting,  Vermögenscontrolling und 
Transparenzbericht

3|2017 Matthias Nagel (Hrsg.): Erbbaurecht, Neue Perspektiven auf einen 
Klassiker

4|2017 Hans Christian Blum / Dirk Schauer / Tobias Somary / Louise Lutz 
Sciamanna / Sibylle Novak / Paul Rizzi / Veit Frommelt / Roger 
 Quaderer: Stiftungsrechtlicher Standort vergleich D – CH – AT – FL

5|2017 Lutz Förster: Die Stiftung von Todes wegen. Ein Praxisleitfaden

6|2017 Stiftungen und Fundraising: Wie Stiftungen sinnsuchenden Menschen 
ein Mitwirkungsfeld eröffnen (können)

1|2018 Holger Krimmer: Stiftungen als Akteure und Gestalter von Zivilge-
sellschaft

2|2018 Andreas Schiemenz / Dennis Fröhlen / Jörg Schepers: Kapital kam pagne.  
Der Turbo im Fundraising Große Geber in kurzer Zeit bewegen

3|2018 Martin Block: Sustainable Development Goals. Grundlage und Auftrag für 
Stiftungen

4|2018 Hans Fleisch: Unternehmensverbundene Stiftungen. Bedeutung und 
Ge staltungsmöglichkeiten

5|2018 Daniel Emmrich: Entwicklungshilfe 2.0. Die neue Rolle von NGOs

6|2018  Stefanie Rathje: Gemeinschaft stiften – Aber wie? Wie Multikollektivität 
Stiftungen helfen kann, das Richtige zu tun

1|2019  Michael Grisko: Preise, Ehrungen und Auszeichnungen im Alltag von  
Stiftungen. Überlegungen zur Theorie und Praxis eines Förderinstru-
ments

2|2019  Alexander Etterer / Martin Wambach: Vermögen kontrollieren und 
über wachen mit dem Transparenzbericht

3|2019 Alexandra Hahn (Red.): Kulturelle Bildung und Digitalisierung. Der Rat 
für Kulturelle Bildung e.V.: Gemeinsames Stiftungshandeln im Verbund

4|2019  Reinhard Berndt / Dimitrios Skiadas: Das Interne Kontrollsystem in der 
Stiftung. Ausgestaltung und Prüfung

5|2019 Lutz Förster / Dennis Fast: Das Erbrecht im Leben der Stiftung  – jetzt 
handeln!

6|2019 Wolfgang Blumers: Der Stifterwille und seine Erhaltung

1|2020 Christoph Mecking: Selbstdarstellung, Reflektion und Information

Manuskripte:

Hinweise für die Abfassung von Beiträgen sowie 
das Word-Template stehen Ihnen zur Verfügung 
unter: www.stiftung-sponsoring.de/top/ueber-
uns/autorenhinweise.html. Das Manuskript 
 erbitten wir per E-Mail bevorzugt in Word, sonst 
zusätzlich im RTF-Format. Zur Veröffentlichung 
angebotene Beiträge müssen frei sein von Rech-
ten Dritter. 
Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffent-
lichung oder gewerblichen Nutzung angeboten 
worden sein, muss dies angegeben werden. Mit 
der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der 
Autor dem Verlag das ausschließliche Verlags-
recht und das Recht zur Herstellung von Sonder-
drucken für die Zeit bis zum Ablauf des Urheber-
rechts. Das Verlagsrecht umfasst auch die Rech-
te, den Beitrag in fremde Sprachen zu übersetzen, 
Übersetzungen zu vervielfältigen und zu verbrei-
ten sowie die Befugnis, den Beitrag bzw. Über-
setzungen davon in Datenbanken einzuspeichern 
und auf elektronischem Wege zu verbreiten 
(online und/oder offline), das Recht zur weiteren 
Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen 
Zwecken im Wege eines fotomechanischen oder 
eines anderen Verfahrens sowie das Recht zur 

Lizenzvergabe. Dem Autor verbleibt das Recht, 
nach Ablauf eines Jahres eine einfache Abdruck-
genehmigung zu erteilen; sich ggf. hieraus erge-
bende Honorare stehen dem Autor zu. 
Die zur Veröffentlichung angebotenen Fach-
aufsätze werden von der Redaktion begutach-
tet und gegebenenfalls von einem weiteren Gut-
achter geprüft. Sie müssen vom verantwortli-
chen Redakteur zur Veröffentlichung angenom-
men werden. Bei Leserbriefen sowie bei angefor-
derten oder auch bei unaufgefordert eingereich-
ten Manuskripten behält sich die Redaktion das 
Recht der Kürzung und Modifikation der Manu-
skripte ohne Rücksprache mit dem Autor vor.

Leserbriefe senden Sie bitte direkt an die Redak-
tion (redaktion@stiftung-sponsoring.de)

Gender-Hinweis: Soweit in dieser Publikation 
Funktionsbezeichnungen verwendet werden, gel-
ten diese gleichermaßen für alle Geschlechter.

Rechtliche Hinweise:

Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen ein-
zelnen Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht 
ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelas-
sen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des 

Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfälti-
gungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen. – Die Ver-
öffentlichungen in dieser Zeitschrift geben aus-
schließlich die Meinung der Verfasser, Referenten, 
Rezensenten usw. wieder. – Die Wiedergabe von 
Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeich-
nungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch 
ohne Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass 
solche Namen im Sinne der Markenzeichen- und 
Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrach-
ten wären und daher von jedermann benutzt wer-
den dürften.

Nutzung von Rezensionstexten:

Es gelten die Regeln des Börsenvereins des  
Deutschen Buchhandels e. V. zur Verwendung von 
Buchrezen sionen. http://agb.ESV.info/

Zitierweise: S&S Heft/Jahr, Seite 
ISSN: 1438-0617

Satz: tinahoffmann.eu, Berlin 
Druck: H. HEENEMANN, Berlin

Lizenziert für Herr Dr. Christoph Mecking.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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SAVE THE DATE!
12. November 2020

Jahrestagung
„Stift ung&Sponsoring“
Frühbucherpreis bis 22. Oktober 2020!

Sonderpreis für Abonnent/innen von Stift ung&Sponsoring

Freuen Sie sich auf die 2. Jahrestagung mit spannenden 
Vorträgen und Workshops, vielen neuen Denkanstößen, 
Konzepten und Best Practices im Stift ungswesen.

Stimmen zur Jahrestagung 2019:
»Ich hoff e, dass sich diese Veranstaltung
in den nächsten Jahren etabliert.«

Daniel Emmrich

»Gelungen!«
Birgit Huber

Tagungsleitung
Prof. Dr. Hans Fleisch berät seit über 20 Jahren
gemeinnützige Organisationen bei der Gestal-
tung ihrer Strategie, Organisation und Pro-
jekte. Der Rechtsanwalt hat mehrere Non-
Profi t-Organisationen erfolgreich aufgebaut 

und war bis 2016 Generalsekretär des Bundesverbandes 
Deutscher Stift ungen. Er lehrt an der Universität Hildes-
heim Non-Profi t-Management.

Weitere Informationen und Anmeldung:

  www.ESV-Akademie.de/sus2020

, Erich Schmidt Verlag 
 GmbH & Co. KG 
 ESV-Akademie
 Genthiner Straße 30 G
 D-10785 Berlin

 www.ESV-Akademie.de

O Irina Gross
 (030) 25 00 85-853

 Dr. Katrin Schütz
 (030) 25 00 85-856

@ info@ESV-Akademie.de 

Medienpartner:Sponsor:

Lizenziert für Herr Dr. Christoph Mecking.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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